
Nr. 19 10. Mai 2024 47. Jahrgang

Regelmäßige Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, 
Sitz Heimbuchenthal, Hauptstr. 81,  63872 Heimbuchenthal: 

montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Fahrzeugsegnung des neuen HLF 20  
der Freiwilligen Feuerwehr Mespelbrunn-Hessenthal  

am 05. Mai 2024

 

Herzlichen Glückwunsch zum neuen Fahrzeug!

            der 
Verwaltungsgemeinschaft  
  Mespelbrunn

Dammbach - Heimbuchenthal - Mespelbrunn
und der Mitgliedsgemeinden

Amts- und Mitteilungsblatt
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Geschäftsstelle VGem MESPELBRUNN
Heimbuchenthal, Hauptstr. 81 
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de

0 60 92 9 42-0 
Fax 0 60 92 9 42-28

Geschäftsleiterin Frau Christina Bathon 942-122
Geschäftszimmer/Hallenbelegung 
Vorzimmer Bürgermeisterin Fuchs, Mespelbrunn

Frau Heid 942-123

Vorzimmer 
Bürgermeisterin Amrhein, Dammbach 
Bürgermeister Stenger, Heimbuchenthal

Frau Laski, Frau Ringel 942-130

Geschäftszimmer/Öffentlichkeitsarbeit/ 
Mitteilungsblatt

Frau Kuehnel Ojeda 942-130

Bauamt 
bauamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Herr Joe, Frau Herberich 
Frau Goldhammer 
Herr Noll, Herr Benz

942-121 
942-137
942-117

Kämmerer Herr Mayer 942-112
Steuern / Gebühren Frau Anselmi 942-110
Gewerbesteuer, Versicherungswesen,  
Fremdenverkehrsbeiträge, Pachtverträge

Frau Kunkel
Herr Kuhn

942-113

Grunderwerb Frau Ringel
Herr Joe

942-130
942-121

Kasse Frau Spatz 942-111
Standesamt Frau Masur 942-114 

Fax 942-132
Meldeamt / Fundbüro / Pässe / Rentenanträge /
Abfall

Frau Michler 
Frau Lang

942-115 
942-116 

Fax 942-132
Lohnbüro Frau Schäfer 942-139
Musikschule, Schülerbeförderung,  
Gastschulverhältnisse

Frau Fath 942-124

Gemeinde DAMMBACH
1. Bürgermeisterin  
waltraud.amrhein@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Waltraud Amrhein 942-125

Sprechstunde: Di. 8 - 10 Uhr im Rathaus Dammbach, Tel. 1594 u. Vereinbarung
Bauhof 99 96 20 oder 01 51 25 49 92 63

Gemeinde HEIMBUCHENTHAL
1. Bürgermeister 
ruediger.stenger@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Rüdiger Stenger 942-126

Sprechstunde: Do., 17.30 - 18.30 Uhr wenn keine Gemeinderatssitzung stattfindet
Bauhof 6386 oder 01 51 14 25 89 54

Gemeinde MESPELBRUNN
1. Bürgermeisterin 
stephanie.fuchs@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Stephanie Fuchs 942-120 
 

Sprechstunde: Haus d. Gastes, Mespelbrunn nach Vereinbarung
Bauhof 01 71 8 37 63 76

Sonstige Ansprechpartner
Touristverband Räuberland   1515
Kommunale Allianz „Spessartkraft“ e.V. 
spessartkraft@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Lena Rosenberger 
Marie Schäfer

942-150

Kanal und Wasser: Betriebsführer AMME info@amme.net                   0 93 72 13 59 50

AnsprechpArtner
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Allgemeinärzte
An Wochenenden, Feiertagen u. mittwoch-
nachmittags diensthabenden Arzt erfragen 
unter der Hausarzt-Notrufnummer 116 117.

In lebensbedrohlichen Fällen gilt die 
Rufnummer 112 (Rettungsleitstelle)

Bereitschaftspraxen:
-  Klinikum Aschaffenburg: 

Sa., So. u. Feiertag: 8:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.: 13:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.: 18:00 bis 22:00 Uhr

-  Helios Klinik in Erlenbach: 
Sa., So. u. Feiertag: 9:00 bis 21:00 Uhr 
Mi. u. Fr.: 16:00 bis 21:00 Uhr 
Mo., Di., Do.: 18:00 bis 21:00 Uhr

-  Klinikum Main-Spessart in Lohr: 
Sa., So. und Feiertag: 9:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.: 16:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.: 18:00 bis 22:00 Uhr

Zahnärzte
Donnerstag, 09.05. (Christi Himmelfahrt):
 Dr. Afraz Moini, Miltenberger Str. 1a
 63785 Obernburg, Tel. 06022/623650
Samstag, 11.05., und Sonntag, 12.05.2024:
 Dr. Wolfgang ten Hagen
 Frühlingstraße 1, 63853 Mömlingen
 Tel. 06022/3751
Sa., So., Feiertag: 10 – 12 Uhr / 18 – 19 Uhr
Anwesend in der Praxis ist der diensttuende Zahn-
arzt. Während der übrigen Zeit besteht lediglich Ruf-
bereitschaft. www.notdienst-zahn.de

Samstag, 11. Mai 2024:
 Brunnen-Apotheke, Weibersbrunn, 
 Hauptstr. 84, Tel. 06094 796
 Mühlen-Apotheke, Glattbach, 
 Hauptstr. 56, Tel. 06021 423423
 Apotheke am Markt, Großostheim,
 Breite Str. 6, Tel. 06026/4915
Sonntag, 12. Mai 2024: 
 Löwen-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Geschw.-Scholl-Platz 6, Tel. 06021 63570
 Elisabeth-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Josef-Dinges-Str. 4 - 6, Tel. 06021 5844666
 Linden-Apotheke, Erlenbach, Lindenstr29, 
 Tel. 09372/8228
Montag, 13. Mai 2024: 
 Lukas-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Schweinheimer Str. 87, Tel. 06021 97341
 Aschaff-Apotheke, Waldaschaff, 
 Aschaffenburger Str. 45, Tel. 06095 789
 Römer-Apotheke, Obernburg,
 Römerstr. 43, Tel. 06022/4500
Dienstag, 14. Mai 2024:
 Marien-Apotheke, Karlstein, 
 Hahnenkammstr. 19 A, Tel. 06188 990122
 Marien-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Sandgasse 60, Tel. 06021 25519
 Eichen-Apotheke, Obb.-Eisenbach,
 Eichenweg 1, Tel. 06022/5700
Mittwoch, 15. Mai 2024:
 easyApotheke, Mainaschaff, 
 Am Glockenturm 1, Tel. 06021 580110
 Engel-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Lamprechtstr. 1, Tel. 06021 22506
 Mömlingtal-Apotheke, Mömlingen,
 Hauptstr. 24, Tel. 06022/681857
Donnerstag, 16. Mai 2024:
 Mohren-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Goldbacher Str. 7, Tel. 06021 24810
 Rats-Apotheke, Heigenbrücken, 
 Hauptstr. 7, Tel. 06020 471
 Maintal-Apotheke, Sulzbach,
 Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/6608 
Freitag, 17. Mai 2024:
 Linden-Apotheke, Schöllkrippen, 
 Holzgasse 1, Tel. 06024 1530
 Platanen-Apotheke, Aschaffenburg, 
 Platanenallee 19, Tel. 06021 24282
 Josef-Apotheke, Leidersbach,  
 Hauptstr. 198, Tel. 06028/5386
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab 8.30 
Uhr früh und endet am nächsten Tag um die-
selbe Zeit..

BereitschAftsdienste

Telefonseelsorge
08 00 1 11 01 11, 08 00 1 11 02 22
Anonym, kompetent, rund um die Uhr

– ALLE  ANGABEN  OHNE  GEWÄHR –

Notfalltafel
Feuer, Unfall, Waldbrand 112
Polizei 110
Stromstörungen 09 41 28 00 33 66
AMME-Notdienst Trinkwasserversorgung:

01 60   96 31 44 60
AMME-Notdienst Abwasserversorgung:

01 60  96 31 44 41

Caritas-Sozialstation
u. Tagespflege St. Martin

Ringstr. 4 - 6, 63856 Bessenbach – Keilberg
Tel. 06095 99 89 91
Rufbereitschaft 0171 267 54 96
Sprechzeiten: Mo - Fr: 8:00 - 15:00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
Seniorentagespflege
Hauptstr. 278, 63875 Mespelbrunn
Tel. 06092 824 62 44, Fax. 06092 824 62 45
tp.mespelbrunn@caritas-spessart.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 7.30 - 17.00 Uhr
Wintersbacher Straße 73a, 63874 Dammbach
Tel. 06092 822 69 00
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 17.00 Uhr
tp.dammbach@caritas-spessart.de

Apotheken
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ABfAllterMine

Es wird gebeten, die Müllgefäße  
ab 6.00 Uhr bereitzustellen.

Dammbach

Restmüll: Fr., 10.05.2024; Fr., 24.05.2024

Biomüll: Mo., 13.05.2024 

Papiertonne: Sa., 25.05.2024

Gelber Sack: Mi., 05.06.2024

Heimbuchenthal

Restmüll: Fr., 10.05.2024 Fr., 24.05.2024

Biomüll: Mo., 13.05.2024 

Papiertonne: Sa., 25.05.2024

Gelber Sack: Mi., 05.06.2024

Mespelbrunn

Restmüll: Sa., 11.05.2024

Biomüll: Mo., 13.05.2024

Papiertonne Hessenthal: Fr., 24.05.2024

Papiertonne Mespelbrunn: Sa., 25.05.2024

Gelber Sack: Mo., 05.06.2024

recyclinGhöfe

Dammbach
Recyclinghof Dammbach (im Bauhof)
Verantwortlich: Herr Robert Weis  
 Öffnungszeiten
 Mittwoch von 18.00 - 20.00 Uhr
 Samstag von 9.00 - 12.00 Uhr
Folgende Wertstoffe
werden hier angenommen:
Mineralischer Bauschutt in kleinen Mengen, 
d.h. Dachziegel, Bruchsteine und Mauer-
werksabbruch, Altholz (auch imprägnierte 
Hölzer), Metalle wie Eisenschrott und Dosen, 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Aluminium, Edelstahl und Kabelreste, Altme-
tall (keine Feuerlöscher, Ölradiatoren, schad-
stoffhaltige Behälter), kleine Behälter für Toner 
und Kartuschen von Druckern und Faxgeräten, 
kleine Behälter für Naturkorken, Altpapier und 

Kartonagen, Speisefette, Elektro- und Elekt-
ronikgeräte, Styropor (sauber, in faustgroßen  
Stücken), sowie Verpackungs-Chips (in allen 
Farben), Glas wie Flachglas, Glasbausteine, 
Brillen und Hörgeräte,  PU-Schaumdosen.
Sammlung von CDs. Die CDs müssen trocken, 
sauber und ohne Verpackung sein.
Die Annahme von Batterien und/oder Akkus 
darf nicht über den gemeindlichen Recyc-
linghof erfolgen.

Heimbuchenthal
Recyclinghof Heimbuchenthal
Kreuzdelle 38, 63872 Heimbuchenthal
Aufsicht: Herr Jörg Skowronek
Öffnungszeiten: Samstags von 8 bis 12 Uhr
Mittwochs jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat von 
Mai bis September 18 bis 20 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, so-
wie Nichteisenmetalle wie Aluminium, Blei, 
Messing, Kupfer, Edelstahl, Kabelreste, zer-
kleinertes Styropor (nur weiß und sauber), 
Verpackungs-Chips in allen Farben,  Natur-
kork,  Brillen, Hörgeräte, Holz (auch imprä-
gnierte Hölzer), mineralischer Bauschutt in 
kleinen Mengen (Dachziegel, Bruchsteine, 
Mauerwerksabbruch, Betonreste, Fliesen, 
Putz, Zement- und Kalkreste), Papier und Kar-
tonagen, Flachglas, Fenster, Glasbausteine, 
PU-Schaumdosen, Speiseöl und Fette aus Pri-
vathaushalten – offen, nicht eingepackt oder 
in Behältern,  Elektro- und Elektronikgeräte, 
CDs, sowie Ytong in Kleinstmengen.

Mespelbrunn
Recyclinghof an der Leitwiese
Öffnungszeiten: 
samstags von 9 bis 13 Uhr
donnerstags 17 bis 19 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, sowie 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Edelstahl, Aluminium, Kabelreste, Fenster, 
Glas, Altholz (auch imprägnierte Hölzer), Texti-
lien und Schuhe, Styropor (nur weiß und sau-
ber, Verpackungs-Chips sauber und in allen 
Farben), Bauschutt in kleinen Mengen, Kork, 
leere oder gebrauchte PU-Schaumdosen, 
Papier und Kartonagen, Elektro- und Elektro-
nikgeräte wie PCs, Drucker mit Kartuschen, 
elektrische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- 
und Freizeitgeräte, u. ähnliches (keine Video-
kassetten), Speisefette, Kerzen, Kerzenreste, 
Kerzenstummel, Ytong in Kleinstmengen.
Es können keine Videokassetten im Recyc-
linghof abgegeben werden. Diese gehören 
in die Restmülltonne! 4



Dammbach
Entsorgung von Windeln im Bauhof zu den 
Öffnungszeiten: Samstags 9 bis 12 Uhr, 
mittwochs 18 bis 20 Uhr

Heimbuchenthal
Entsorgung der Windeln: Samstags im Recy-
clinghof Kreuzdelle 38 in Heimbuchenthal von 
8 bis 12 Uhr mittwochs: jeden 1. u. 3. Mittwoch 
im Monat von Mai bis September von 18 bis 
20 Uhr

Mespelbrunn
Entsorgung der Windeln: Samstags im Recy-
clinghof Kreuzdelle 38 in Heimbuchenthal von 
8:00 bis 12:00 Uhr, mittwochs 18 bis 20 Uhr 
(jeden 1. u. 3. Mi. im Monat von Mai bis Sept.)

AusGABe Von GelBen säcken 

Dammbach
Öffnungszeiten:  Samstag 9 bis 12 Uhr
   Mittwoch 18 bis 20 Uhr

Heimbuchenthal
Samstags von 8 bis 13 Uhr im Recyclinghof 
mittwochs: jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat 
von Mai bis September von 18 bis 20 Uhr und 
donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der 
Bürgermeistersprechstunde.

Mespelbrunn
Samstags von 9 - 13 Uhr u. donnerstags 17 - 
19 Uhr im Recyclinghof Mespelbrunn.

windelcontAiner

GrünABfälle

ABfAllwirtschAft VG MespelBrunn

Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt, müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.

Dammbach
Grünabfalllagerplatz am alten Sportplatz im 
OT Wintersbach
Öffnungszeiten:
Samstag von 9 bis 12 Uhr. 
Die Zufahrt muss über den Weg zur Geishöhe/
Taubendelle erfolgen. Abfahrt über Buchackerweg.

Heimbuchenthal
Glockenhof, 63872 Heimbuchenthal
Öffnungszeiten: Samstags von 8 bis 12 Uhr
Mittwochs jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat 
von Mai bis September 18 bis 20 Uhr
Verantwortlicher Leiter: Herr Schaar, Elsavastr. 
7a, 63872 Heimbuchenthal, Tel.: 0160/1003865
Grünabfälle, Äste/Sträucher, die von Heim-
buchenthaler Bürger stammen, können kos-
tenfrei angeliefert werden.
Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.

Mespelbrunn
Kompostplatz „Im Busch“
Öffnungszeiten: samstags von 9 bis 13 Uhr 
donnerstags 17 bis 19 Uhr
Kostenlose Anlieferung nur für Grünabfälle, die 
von Mespelbrunner Grundstücken stammen 
und bis max. 1 cbm.
Strukturarme (nicht holzige Grünabfälle wie 
Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thuja-
schnitt) bitte getrennt anliefern von strukturrei-
chen (holzigen) Grünabfällen, da die kaum hol-
zigen Gartenabfälle in Containern gesammelt 
werden.

styroporentsorGunG ...
... in den Recyclinghöfen
Styropor wird als Verpackungsmaterial, z.B. 
zur Transportsicherung bei Fernsehern, als 
Glasschutz verwendet. Es ist sehr leicht und 
wegen seiner aus vielen kleinen Kugeln be-
stehenden Struktur meist gut zu erkennen. 
Das Styropor muss sauber, ohne Aufkleber 

und Beschichtung sein. Formteile können nur 
reinweiß erfasst werden.  Weiße Verpackungs-
styroporteile unzerbrochen zum Recyclinghof 
bringen. 
Verunreinigtes Verpackungsstyropor (weiß), 
weißes Styropor mit schwarzen Punkten sowie 
buntes Styropor muss im gelben Sack oder im 
Restmüll entsorgt werden. Saubere Styropor-
chips werden in allen Farben angenommen.
Das gehört nicht in den Recyclinghof, son-
dern gehört zum Restmüll:  Verunreinigtes 
Styropor und farbige Formteile. 
Wenn Styropor als Isoliermaterial verwendet 
wurde, kann es über private Entsorger oder als 
Restmüll entsorgt werden. 
Gesammelt werden kann nur Styropor, das als 
Verpackung angefallen ist, da die Sammlung 
über das Duale System finanziert wird. 
Ihre Gemeindeverwaltung.

5
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Verwaltungsgemeinschaft
  Mespelbrunn

AMtlicher teil

Terminvereinbarung  
im Bürgerbüro und Standesamt
Für das Bürgerbüro und Standesamt gilt 
auch in Zukunft Terminvereinbarung.
Durch die Terminvereinbarung werden unnöti-
ge Wartezeiten vermieden und wir können vor-
ab mit Ihnen besprechen, welche Unterlagen 
für Ihr Anliegen vorgelegt werden müssen. 
Dies gilt vor allem für die Beantragung von 
Ausweisdokumenten und die Anmeldung 
eines Wohnsitzes.
Für folgende Angelegenheiten können Sie 
ohne Termin während unserer Öffnungszeiten 
vorbeikommen:
-  Meldebestätigung abholen (kann auch gerne 

telefonisch vorbestellt werden)
- Personalausweis/Reisepass abholen
- Führungszeugnis beantragen
- Führerscheinbestätigung
- Beglaubigungen
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie einen 
Termin benötigen, rufen Sie uns kurz an oder 
schreiben uns eine E-Mail.
Einwohnermeldeamt: 
06092/942 -115 oder -116
mona.michler@vgem-mespelbrunn.bayern.de
anja.lang@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Standesamt: 
06092/942 -114
standesamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Zentrale:
06092/942 -0
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Außerdem möchten wir im Zuge dessen auch 
auf unser Bürgerserviceportal hinweisen, in 
welchem Sie bereits viele unserer Dienstleis-
tungen online beantragen können.
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/
vgmespelbrunn

Steuertermin 15.05.2024
Hiermit möchten wir alle Bürger an den Steuer-
termin 15.05.2024 erinnern. Zu diesem Termin 
wird die 2. Rate der Grundsteuer und der Ge-
werbesteuer fällig.  Bei den Wasser- und Kan-
algebühren steht ebenfalls der 2. Abschlag für 
2024 zur Zahlung an. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass eine entsprechen-
de Kontendeckung gewährleistet ist, bzw. 
überweisen Sie die fälligen Beträge rechtzeitig, 
um eventuelle Mahnungen und damit verbun-
dene weitere Kosten zu vermeiden.
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über eine 
eventuelle Änderung der uns bekannten Bank-
verbindung.
Dies gilt NICHT für die Bürger mit Sparkas-
senkonten, welche sich aufgrund der Fusi-
onierung der Sparkasse Aschaffenburg mit 
Miltenberg geändert haben! 
Diese Abbuchungen werden weiterhin prob-
lemlos von der Bank eingelöst! Vielen Dank!
Bankverbindungen VGem Mespelbrunn:
Sparkasse Aschaffenburg 
IBAN: DE05 7955 0000 0000 1708 37
BIC:    BYLADEM1ASA
Raiffeisenbank Aschaffenburg 
IBAN: DE30 7956 2514 0004 7275 92
BIC:    GENODEF1AB1
Ihre Gemeindeverwaltung

Aus dem Fundbüro
Am Musikpavillon in Heimbuchenthal wurde 
ein einzelner Schlüssel gefunden.
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte im Fund-
büro der Verwaltungsgemeinschaft Mespel-
brunn.

Schließung der Geschäftsstelle 
der Verwaltung  

am Freitag, den 10.05.2024
Die Geschäftsstelle der Verwaltung  

bleibt am Freitag 10.05.2024  
geschlossen.

Wir bitten um Beachtung.

Ihre Gemeindeverwaltung



Falschparker im VG-Gebiet
Da sich die Beschwerden über Falschparker in 
letzter Zeit wieder extrem häufen, möchten wir 
nachfolgend auf die gesetzlichen Regelungen 
zum Halten und Parken von Fahrzeugen auf-
merksam machen. Die Regelungen finden sich 
in § 12 der Straßenverkehrsordnung.
Wir nennen die Vorschriften nachfolgend nur 
auszugsweise und gehen vor allem auf die 
Punkte ein, die im VG-Gebiet immer wieder 
auffallen.
Das (An-)Halten von Fahrzeugen ist unter an-
derem an engen und unübersichtlichen Stra-
ßenstellen und im Bereich von scharfen Kur-
ven unzulässig.
Eine Straßenstelle gilt als eng, wenn die ver-
bleibende Straßenbreite nach dem Anhalten 
weniger als 3,05 m beträgt.
Als unübersichtliche Straßenstelle gelten bei-
spielsweise Gefällstrecken hinter Straßenkup-
pen, Fahrbahnverschwenkungen, enge Kur-
ven und Baustellen.
Auch in amtlich gekennzeichneten Feuerwehr-
zufahrten ist das anhalten unzulässig.
Hierzu zählt auch die Fläche vor dem Rathaus 
und Geldautomaten in Dammbach. Das Anhal-
ten im Hof oder das Verlassen des Fahrzeugs 
– auch um kurz Geld am Automaten zu holen 
– ist untersagt.
Nutzen Sie hierfür bitte die markierten Park-
plätze im Hof sowie den Parkstreifen neben 
der Hauptstraße.
Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei 
Minuten hält, der parkt.
Das Parken ist 5 Meter vor und hinter Kreu-
zungen verboten. Gemessen wird hier nicht 
von der Mitte der Kreuzung, sondern von den 
Schnittpunkten der Fahrbahnkanten.
Auch das Parken unmittelbar vor Grundstück-
sein- und Ausfahrten ist nicht erlaubt.
Ist die Straße zu eng und die Ein- oder Ausfahrt 
ist dadurch blockiert, darf auch nicht gegen-
über der Einfahrt geparkt werden. Der Benut-
zer der Ein- und Ausfahrt muss sie nach ein- 
bis zweimaligem Rangieren benutzen können.
Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass 
das Parken von Kraftfahrzeuganhängern ohne 
Zugfahrzeug nicht länger als zwei Wochen er-
laubt ist.
Das Parken auf Gehwegen ist überall da ver-
boten, wo es nicht explizit durch entsprechen-
de Beschilderung erlaubt ist. Im VG-Gebiet ist 
diese Regelung nur sehr selten vorhanden.
Bitte nehmen Sie beim Halten und Parken mit 
Fahrzeugen Rücksicht auf die übrigen Ver-
kehrsteilnehmer und die Anwohner.
„Falschparken“ gefährdet nicht nur den fließen-
den Verkehr, sondern stellt auch eine unnötige 
Lärm- und Immissionsbelastung für die Anwoh-
ner durch Abbremsen und Anfahren der Fahr-
zeuge im Straßenverkehr dar.
Zudem handelt es sich bei Verstößen gegen 
§ 12 StVO um Ordnungswidrigkeiten, die mit 
Bußgeldern und Punkten im Fahreignungsre-

gister („Punkte in Flensburg“) geahndet wer-
den können.
Bei entstehenden Behinderungen des Ver-
kehrs können falsch abgestellte Fahrzeuge 
auch ohne Vorwarnung abgeschleppt werden.
Falls Sie eine Ordnungswidrigkeit feststellen, 
können Sie diese an die Polizei melden, die 
dann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einlei-
tet.
Die gesamte StVO können Sie kostenfrei im In-
ternet, beispielweise auf der Seite gesetze-im-
internet.de des Bundesministeriums für Justiz, 
einsehen.
Wir bitten um Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Bayernweiter Lärmaktionsplan: 
Zweite Phase der Öffentlichkeits-
beteiligung startet!
Am 2. Mai 2024 startet die zweite Phase der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zur bayernweiten 
Lärmaktionsplanung. Alle Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Städte und Gemeinden in 
Bayern erhalten bis zum 13. Juni 2024 die 
Gelegenheit, sich zum Entwurf des Lärmakti-
onsplans zu äußern und somit erneut an der 
Ausgestaltung dieses Plans mitzuwirken.
Rückblick
In der ersten Mitwirkungsphase bis Ende Sep-
tember 2023 konnten sich alle, die sich durch 
Lärm von Hauptverkehrsstraßen außerhalb 
von Bal-lungsräumen und von Bundesauto-
bahnen in Ballungsräumen gestört fühlten, per 
Fragebogen zu Lärmproblemen äußern. Wäh-
rend dieses Zeitraums haben insgesamt 588 
bayerische Gemeinden und 8.194 Bürgerinnen 
und Bürger teilgenommen. Die Fragebögen 
hat die Regierung von Oberfranken in einer 
zentralen Datenbank gesammelt und ausge-
wertet. Die Ergebnisse sind in den jetzigen 
Entwurf des Lärmaktionsplans eingeflossen.
Zweite Phase
Der aktuelle Entwurf des Lärmaktionsplans 
kann nun auf der Website www.umgebungs-
laerm.bayern.de eingesehen werden. In der 
zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung 
besteht ab dem 2. Mai 2024 für Bürgerinnen 
und Bürger sowie alle bayerischen Städte und 
Gemeinden die Möglichkeit, sich zum Entwurf 
und dem bisherigen Verfahren der bayernwei-
ten Lärmaktionsplanung zu äußern. Hierfür 
müssen Teilnehmende bis spätestens 13. Juni 
2024 einen Online-Fragebogen ausfüllen. Al-
ternativ kann dieser auch postalisch angefor-
dert werden unter: Regierung von Oberfran-
ken, SG 50, PF 110165, 95420 Bayreuth.
Die Regierung von Oberfranken wird anschlie-
ßend die Rückmeldungen aus den Fragebö-
gen erfassen, bündeln und auswerten. Die 
Ergebnisse werden zusammen mit dem finalen 
Lärmaktionsplan bis 18. Juli 2024 auf www.um-
gebungslaerm.bayern.de veröffentlicht
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Die Abfallwirtschaft  
des Landkreises informiert:
Es kommt wieder die Jahreszeit, in der mitun-
ter Zweige von Privatgrundstücken herausra-
gen und die Entsorgungsfahrzeuge behindern 
oder gar beschädigen können. 
Die kommunale Abfallwirtschaft bittet daher 
alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe, da-
mit Zweige, die vom privaten Grundstück ver-
kehrsgefährdend in den öffentlichen Raum hi-
neinragen, zeitnah zurückgeschnitten werden.
Der dabei anfallende Grünschnitt kann kosten-
los auf dem Grünabfallplatz oder bei der Grün-
abfallsammlung entsorgt werden.
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nichtAMtlicher teil

Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Karlstadt
Wasserrückhalt im Wald – 
Führung und Tipps für Waldbesitzende
Die unterfränkischen Wälder leiden unter der 
Trockenheit der vergangenen Jahre. Lange 
Trockenperioden im Sommer haben die Wald-
bäume geschwächt, einzelne Waldbestände 
sind vertrocknet. Die Folgen sind dramatisch. 
Nicht nur Tiere und Pflanzen sind betroffen, 
auch die Trinkwasserqualität leidet.
Künftig werden Extremereignisse wie Dür-
re, Starkregen und Sturm zunehmen. Umso 
wichtiger werden Konzepte für das Wasserma-
nagement im Wald.
Welche Strategien gibt es, um das Wasser im 
Wald zu halten? Was bewirken Tümpel und 
Totholz? Wie können die Folgen zunehmender 
Starkregenereignisse durch das Wasserma-
nagement im Wald verringert werden?
Rund 200 Tümpel hat Revierleiter Gregor 
Wobschall in den letzten Jahren in seinem 
Revier baggern lassen. Am Freitagnachmittag, 
17. Mai 2024, stellt er bei einem dreistündi-
gen Waldspaziergang seine Konzepte für das 
nachhaltige Wassermanagement im Wald vor. 
Nicht nur Tümpel und Totholz spielen dabei 
eine Rolle. Auch die Vor- und Nachteile von 
Gräben und Waldwegen stehen bei der kos-
tenfreien Fortbildung für Waldbesitzende im 
Fokus.
Veranstaltungsort: 
Wiebelbach bei Kreuzwertheim
Anmeldung unter: www.aelf-ka.bayern.de/
forstwirtschaft/waldbesitzer
Infoveranstaltung Lehrgang 
„Qualifizierung in der Hauswirtschaft“ 
Im Oktober 2024 beginnt in Aschaffenburg ein 
neuer Lehrgang „Qualifizierung in der Haus-
wirtschaft“.
Dazu findet am Dienstag, 11. Juni 2024 um 
15:00 Uhr am Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten, Antoniusstraße 1, Aschaf-
fenburg, eine Infoveranstaltung für alle Interes-
sierten statt. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwerben 
beim Besuch des Lehrgangs hauswirtschaftli-
ches Wissen und praktische Fähigkeiten, um 
den Anforderungen in Haushalt, Familie und 
Beruf leichter gerecht zu werden. Im Mittel-
punkt des Unterrichts stehen z.B. die Vermitt-
lung einer gesunden Ernährung oder nachhal-
tige und rationelle Haushaltsführung.
Der Lernstoff wird über einen Zeitraum von 
gut 15 Monaten verteilt. Jeweils dienstags von 
8:30 bis 16:15 Uhr wird viel praktisches Know-
how und auch grundlegendes Wissen sowohl 
in der Theorie als auch in praktischen Einhei-
ten vermittelt. Im Anschluss an den Lehrgang 
besteht unter bestimmten Voraussetzungen 
die Möglichkeit, die Abschlussprüfung zum/zur 
Hauswirtschafter/in abzulegen. Eine erfolgrei-
che Abschlussprüfung ist eine sehr gute Basis, 
um in eine erwerbsmäßige hauswirtschaftliche 
Tätigkeit einzusteigen. Dafür bietet der Arbeits-
markt derzeit viele Chancen. 
Wer also Hauswirtschaft von Grund auf lernen 
möchte, erhält weitere Informationen unter 
09353 7908-2040 oder per Mail unter 
Poststelle@aelf-ka.bayern.de.
Der Lehrgang läuft in Kooperation mit dem 
Landesverband hauswirtschaftliche Berufe 
MdH Bayern e. V., *
aschaffenburg-mdh@gmx.de .
Die Infoveranstaltung ist kostenfrei. 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Karlstadt
Außenstelle Landwirtschaft Aschaffenburg
Antoniusstr. 1, 63741 Aschaffenburg

Staatliche Berufsschule  
Miltenberg-Obernburg
Du hast Interesse an Holz?
Du möchtest am Ende des Tages sehen, 
was Du getan hast? Du suchst einen vielfäl-
tigen und abwechslungsreichen Beruf mit 
Perspektive und Zukunft?
Sei clever - werde Zimmerer!
Komm ins Zimmerer–Berufsgrundschuljahr an 
die Berufsschule nach Obernburg und schaffe 
Dir die Grundlage Deiner beruflichen Zukunft!
• Das Zimmererhandwerk verbindet Moderne 
 mit Tradition!
• Zimmerer sehen ihre Arbeit – 
 ein tolles Gefühl!
• Zimmerer arbeiten im Team -
 gemeinsam stark!
•  Bauen mit Holz ist Klimaschutz und 
 nachhaltig!
• Ausgezeichnete Perspektiven durch
 modernen Holzbau!
• Zimmerer werden gebraucht
  ... und als Zimmerer bleibst Du außerdem fit!
Gefragt sind alle (m/w/d) mit Hand und Ver-
stand!



Deine Fähigkeiten:
- Du hast Freude am Werkstoff Holz!
- Du arbeitest gerne mit Deinen Händen und 
 mit Maschinen!
- Du hast räumliches Denken, denn planvolles 
 Arbeiten und räumliche Vorstellungskraft 
 gehören zum Zimmereralltag!
- Du liebst es im Team zu arbeiten – 
 gemeinsam ist besser als einsam!
- Du stehst mit Mathe nicht ganz auf 
 „Kriegsfuß“!
Als Zimmerer schaffst Du Dauerhaftes, auf 
das Du stolz sein kannst! Nimm Deine Zukunft 
JETZT in die Hand!
Fragen und Informationen
www.bs-mil-obb.de oder
s.schmedding@bs-mil-obb.de
Anmeldung
Staatliche Berufsschule Miltenberg-Obernburg
Berufsschulstr. 10, 63785 Obernburg
06022-62160

Wanderfreunde Mespelbrunn-
Heimbuchenthal e.V.
Donnerstag, 23. Mai 2024: Ü-60 Wanderung,
Seniorenwanderung zur Sylvanhütte
Liebe Seniorinnen und Senioren,
unsere nächste Wanderung findet am Don-
nerstag, den 23.05.2024 statt. Wir treffen uns 
um 10 Uhr am Parkplatz „Feuerwehrhaus“ in 
Hessenthal, um Fahrgemeinschaften zu bilden 
für die Fahrt nach Straßlücke. Von dort führt 
unser Weg über den Weihersgrund  zum Mit-
tagessen in der Sylvanhütte.
Nach gemütlichem Beisammensein treten wir 
den Rückweg an. Die einfache Strecke beträgt 
fünf km, Gäste sind willkommen, und wir treffen 
uns bei jedem Wetter.  
Mit freundlichen Wandergrüßen
euer Wanderführer Ernst Spatz
Tel.: 06092 7998, mob.: 015223035629

Arbeitskreis Natur e.V.
Dammbach- Heimbuchenthal- Mespelbrunn
1.) Termine zum Vormerken     
- 09.05.2024: Vogelstimmenwanderung
- 30.05.2024: Monatstreff im „Wiesengrund“ 
  (Termin muss noch abgeklärt werden) 
- 23.06.2024: „Tag der offenen Tür“ im Schul-
          landheim Hobbach mit AKN- Teilnahme
2.) Vogelstimmenwanderung:
Einladen dürfen wir zu einer Vogelstimmen-
wanderung am Donnerstag (Christi Himmel-
fahrt), 09. Mai 2024. Wir treffen uns um 7.00 
Uhr auf dem Parkplatz beim Nordic Walking 
Start Mespelbrunn (oberhalb der Jägerstraße)! 
Der Fachbereichsleiter Vogel- und Fleder-
mausschutz im Arbeitskreis Natur e.V., Jürgen 
Dierks, führt die Wanderung. Er wird uns in ei-
ner etwa eineinhalb bis zweistündigen Exkursi-

on viele Vogelstimmen vorstellen und uns auch 
Interessantes über die Vogelwelt erzählen.
Im Anschluss treffen wir uns zum Frühstücken 
im Wanderheim.
Zu dieser Wanderung sind alle Bürger unserer 
VG oder auch Gäste herzlich willkommen. 
Damit wir das Frühstück organisieren können, 
bitten wir um Anmeldung Tel. 0175 1958 776.
3.) Hoher Besuch am Krötenzaun:
Wie hinreichend bekannt, musste der Kröten-
zaun am Höllhammer auf einer neuen Trasse 
entlang der Staatsstraße aufgebaut werden. 
Diese Aktion ging reibungslos über die Bühne, 
weil verschiedene Behörden, Firmen und Per-
sonen Hand in Hand gearbeitet hatten: Land-
ratsamt mit Unterer Naturschutzbehörde und 
Landschaftspflegeverband (LPV), Staatliches 
Straßenbauamt und Untere Verkehrsbehörde, 
die Baufirma Stix, die gräfliche Familie von In-
gelheim und viele der Vereinsmitglieder.
Als Dankeschön für diese gute Zusammen-
arbeit lud der AKN alle Beteiligten zu dieser 
Einweihungsfeier am Höllhammer ein: Landrat 
Dr. Alexander Legler, Gräfin von Ingelheim, 
Bürgermeister Rüdiger Stenger aus Heim-
buchenthal, Frau Bürgermeisterin Steffi Fuchs 
(als Mitglied und Krötenzaunbetreuerin) aus 
Mespelbrunn, Anette Eymann vom LPV, Frau 
Chiara Stillger und Christian Wießmann vom 
Straßenbauamt, Thomas Volz von der Baufir-
ma Stix und die Helfer vom AKN.
In einer kurzen Rede sprach der 1. Vorsitzende 
Hubert Brand allen nochmals sein Dankeschön 
aus. Auch der Landrat Dr. Legler, Frau Gräfin 
von Ingelheim sowie Bürgermeister Rüdiger 
Stenger hielten eine kurze Ansprache und alle 
äußerten die Hoffnung, dass sich weiterhin vie-
le Menschen zum Schutz und Erhaltung unse-
rer Schöpfung einsetzen.  Im Anschluss an die 
Reden, wurde mit von unserer Gräfin gespen-
detem Prosecco auf den neuen Krötenzaun 
angestoßen und das „kleine Buffet“ eröffnet.
Heimbuchenthal, den 06. Mai 2024
Hubert Brand
Hinweise auf unserer Website: 
http://www.arbeitskreis-natur.de

Meeting Al-Anon Angehörigen-
gruppe Mespelbrunn
Der Meetingstag der Al-Anon Angehörigen-
gruppe Mespelbrunn verschiebt sich ab so-
fort von Montag auf Dienstag.
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 19:00 
Uhr im kath. Pfarrheim Mespelbrunn, Hauptstr. 
161, gegenüber Haus des Gastes.

Hebammen-Wochenbettambulanz 
für Wöchnerinnen und stillende Frauen:
Sonn- u. feiertags 9 – 12 Uhr, Eingangsbereich 
Klinikum, ohne Voranmeldung!
www.hebko-aschaffenburg.de
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Klassenfahrt Schuljahrgang 
1963/64
Dammbach, Heimbuchenthal, Mespelbrunn
Wir möchten am Samstag, den 31.08.2024 
eine gemeinsame Fahrt nach Würzburg unter-
nehmen.
Programm steht fest, es fährt ein Bus, Fahr-
preis 65 Euro.
Abschluss bei Hansi Bachmann/Hüttenzauber, 
H‘thal, gerne auch für Nachzügler.
Das Orga Team freut sich über ein Wiederse-
hen und eine rege Teilnahme.
Info und Fragen bei
Silvia Roth 0160 94453044 oder
Rudolf Bachmann 0152 03411767
Anmeldeschluss 31.05.2024
Weitere Infos folgen

Bayerischer Bauernverband
Mitgliederfahrten 2024
Nachdem die beiden ersten Termine innerhalb 
kürzester Zeit ausgebucht waren, bieten wir 
für unsere beliebten Mitgliederfahrten nach 
Schleswig-Holstein einen Zusatztermin vom 
03.07. – 07.07.2024 an.
Die Teilnahme ist für alle möglich, also auch für 
Nichtmitglieder.
Wir haben wieder ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm zusammen-
gestellt und freuen uns auf viele Teilnehmer. 
Informationen zur Fahrt mit Anmeldeformular 
sind an der Geschäftsstelle,
Tel. 06021- 42942 14, Frau Krebs, erhältlich.
Jetzt schnell anmelden – Anmeldeschluss 
ist bis Mitte Mai 2024 verlängert.

Bund Naturschutz
Öko-Tipp 
Retten wir den Feuersalamander!
Der Feuersalamander wird auf der Roten Liste 
Bayern als „gefährdet“ geführt, so der BUND 
Naturschutz. Seine Larven lieben strömen-
des, sauerstoffreiches und sauberes Wasser. 
Sie sind damit wichtige Zeigerorganismen für 
intakte Quellen in unseren Wäldern. Nach der 
Metamorphose verlassen die Feuersalaman-
der die Gewässer. Die allermeiste Zeit leben 
sie sehr versteckt an Land. Mit Vorliebe besie-
deln sie Laub- oder Mischwälder, wo Laub und 
Moos viel Feuchtigkeit am Boden speichern. 
Auf keinen Fall dürfen Versteckplätze fehlen, 
wie liegendes Totholz, Steine oder morsche 
Wurzeln. Drei Faktoren machen es dem Feuer-
salamander besonders schwer: Sein Lebens-
raum, möglichst sauber und natürlich, geht 
verloren oder wird beeinträchtigt – etwa durch 
Straßen –, der Klimawandel verändert die Be-
dingungen, die er zum Leben braucht, und der 

eingeschleppte Hautpilz BSAL verursacht töd-
liche Hautveränderungen. Doch es gibt Mög-
lichkeiten, den Tieren zu helfen. Retten wir den 
Feuersalamander!
Was können wir tun? 
Sorgen wir für intakte Lebensräume des Feu-
ersalamanders, damit dort große, gesunde Po-
pulationen leben können. Das betrifft Fortpflan-
zungsgewässer ebenso wie Landlebensräume 
und nicht zuletzt die gefährdeten Wanderwe-
ge der Feuersalamander. Melden Sie Funde, 
auch tote Tiere, auf der neuen Webseite www.
feuersalamander-bayern.de. Die Webseite ist 
im Rahmen des Artenhilfsprogramm für Feu-
ersalamander in Bayern entstanden. Bei dem 
Projekt handelt es sich um eine Kooperation 
zwischen den Naturschutzverbänden BUND 
Naturschutz (BN), dem LBV (Landesbund für 
Vogel- schutz), und dem LARS (Landesver-
band für Amphibien- und Reptilienschutz). Ziel 
ist es mehr über die Vorkommen von Feuersa-
lamandern in Bayern, sowie mögliche Hinwei-
se auf die Verbreitung des Hautpilzes BSAL, 
zu erfahren, eine invasive Haut-krankheit, die 
Feuersalamander befallen kann. Die Krankheit 
führt binnen kurzer Zeit zum Tod der Tiere und 
kann innerhalb der Population Massensterben 
auslösen. Weitere Infos: https://www.bund-
naturschutz.de/tiere-in-bayern/amphibien/
schwanzlurche/feuersalamande

Ambulanter Kinder- und  
Jugendhospizdienst  
Aschaffenburg
Der Ambulante Kinder- und Jugendhospiz-
dienst (AKHD) Aschaffenburg begleitet rund 25 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
einer lebensverkürzenden Erkrankung in Stadt 
und Landkreis Aschaffenburg. 
Die Begleitung findet im häuslichen Umfeld 
statt und wird von rund 55 geschulten ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen geleistet. Zudem 
gibt es auch ein monatliches Treffen für Ge-
schwister und einen Erinnerungsgarten auf 
dem Altstadtfriedhof in Aschaffenburg. Die 
Arbeit ist zum Großteil spendenfinanziert. 
Interessent*innen an einem Ehrenamt sind im-
mer willkommen. 
Familien, die Unterstützung suchen, können 
sich ebenso gerne melden. Die Begleitungen 
erfolgen nach den Wünschen der Familien, 
sind kostenfrei und nicht mit bürokratischen 
Hürden verbunden. 
Kontakt: 
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
Aschaffenburg, Goldbacher Str. 39, 63739 
Aschaffenburg, Tel.: 06021-4591677, aschaf-
fenburg@deutscher-kinderhospizverein.de, 
www.akhd-aschaffenburg.de
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Guter Gott, in diesen Tagen begehen wir Muttertag, in wenigen Tagen Vatertag. Viele von uns ha-
ben das Glück, dass sie ihre Eltern an diesen Tagen besuchen können. Wir danken Dir für unsere 
Eltern. Wir wollen für alle Familien beten, die den Vater- und Muttertag nicht so unbeschwert oder 
gar nicht feiern können: Herr, wir beten für diejenigen, deren Eltern krank sind oder sich schon am 
nächsten Tag nicht mehr an einen Besuch erinnern werden, wir beten für alle Eltern, die keinen Be-
such von ihren kleinen oder großen Kindern bekommen, weil die Familien zerstritten oder die Paare 
getrennt sind. Wir bitten auch für alle, die einen Elternteil verloren haben und deswegen trauern, so-
wie für all diejenigen, die noch unter den Kränkungen leiden, die sie von ihren Eltern erlitten haben.                                                                                             
Wir beten für die vielen Menschen, die lange Zeit von ihren Familien getrennt sind. Für die Mütter, 
die im Ausland Geld verdienen und für die Väter, die nach der Flucht ihre Familien nachholen 
wollen. Wir beten für diejenigen, die erstmals den Vater- und Muttertag begehen. Schenke ihnen 
die Kraft und Geduld, ihre Kinder auf ihrem Weg durch die Kinder- und Jugendzeit zu begleiten.                                                                                                          
Guter Gott, der du uns Vater und Mutter bist, höre unsere Bitten und unseren Dank; begleite Fa-
milien in allen Glücksmomenten und in Krisensituationen. Halte Deine segnende Hand über alle 
Familien in dieser Welt. Amen.                   (www.katholisch.de)
Samstag, 11.05.
Mespelbrunn 18:30 Maximilian-Kolbe-Kirche, Vorabendmesse 
    für Robert Spieler und Familien Spieler, Goldhammer, Stadtmüller 
    und Frank Parr (Legat) / Franziska, Adelheid u. Rudolf Stürmer, Ly-
    dia Baumann u. Ang., Wendelin Seitz u. Heike Völkl / Karl-Heinz Ott 
    und die Verst. der Familien Ott, Bohn, Reis und Schäfer / Edmund 
    u. Hilaria Brand, Hans u. Marco Amrhein, Sabrina Ottow u. Karl Heilig 
    u. Eltern u. für verstorbene Angehörige / Josef und Gerda Reffel; 
    Simon und Christine Schreck u. Angeh. / Emil und Irma Rohnalter; 
    Cäcilie Gatzka; Georg und Adelheid Mathea
Heimbuchenthal 18:30 St. Johannes, Vorabendmesse 
    für Irmgard Heller (3. Seelengottesdienst) / Rita, Alfons und Martin 
    Wenzel u. verst. Angeh.; Emma, Willibald, Rainer und Waltrud 
    Schindler; Erhard, Anton und Lina Kullmann / Roland, Kunigunde und 
    Emil Schreck
Sonntag, 12.05.  7. Sonntag der Osterzeit
Dammbach 9:30 Kapelle am Scharstein, Messfeier für die PG
    für Martha und Walfried Krebs, Leo und Sophie Krebs, Lorenz und 
    Maria Stapf, Fam. Wiegand und Angeh. / Hermann und Maria Rei-
    chert und Anna und Anton Reichert / Emil Herrmann, Enkel Tobias 
    und alle Angehörigen / Elvira und Adolf Herrmann und Angehörige / 
    Manfred Englert, Eltern, Geschwister und Angehörige und zur Mut-
    tergottes von der immerwährenden Hilfe und zum Dank / Birgit Eng-
    lert, Eltern und Angehörige / August und Anna Weis verstorbene Kin-
    der und Angehörige / Waltrud Bachmann und Angehörige/ Anna und 
    Josef Geyer, Minna und Kilian Seus und Enkel Dirk
Mespelbrunn 19:00 Dreifaltigkeitskapelle, Maiandacht
Montag, 13.05. 
Dammbach 15:00 Caritas Tagespflege, Wortgottesdienst mit Kommunionspendung
Dammbach 18:00 Fatimarosenkranz
Dammbach 18:30 St. Valentin, Messfeier
      für die armen Seelen
Dienstag, 14.05. 
Dammbach 18:00 Rosenkranz
Dammbach 18:30 St. Wendelin, Messfeier
     f. Simon Schwab u. Angehörige und für die armen Seelen im Fegfeuer
Mittwoch, 15.05. 
Hessenthal 8:15 Wallfahrtskirche, Messfeier 
    für die armen Seelen / Gerhard und Rainer Gerlach, Eltern und 
    Schwiegereltern
Mespelbrunn 14:00 Maximilian-Kolbe-Kirche, Maiandacht -
    anschl. Seniorennachmittag
Dammbach 18:00 St. Wendelin, Maiandacht11
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Donnerstag, 16.05. 
Dammbach 14:30 Dammbach, Marien-Andacht zur Ehre der Dreifaltigkeit - 
    an der Angelus-Kapelle auf der Schnorrenhöhe
Heimbuchenthal 16:00 Seniorenheim „Sonnenblick“, Messfeier
Freitag, 17.05. 
Mespelbrunn 8:15 Maximilian-Kolbe-Kirche, Messfeier
Samstag, 18.05. 
     - KOLLEKTE RENOVABIS -
Heimbuchenthal 15:30 St. Martin, Dankgottesdienst zur Goldenen Hochzeit
    für die Familien Nork und Stenger und Angehörige; Elisabeth Brand 
    und Fritz Nork; Gerda und Otto Stenger; Christa und Bernhard Stenger
Heimbuchenth. 18:30 St. Johannes, Vorabendmesse 
    für Gisela Leimeister (2. Seelengottesdienst) / Karl und Rosa Bach-
    mann / für Meta Schüßler, leb. und verst. Angeh. (Legat) / für Gott-
    fried Fries, leb. u. verst. Angeh. (Messlegat) / für die Verst. des Schul-
    jahrgangs 1966/67 (bestellt von der Schulklasse) / Klaus, Friedel und 
    Alfons Elter / Anna und Alois Bohn; Ella, Rudolf und Peter Gießler 
    und Angehörige; Fanni und Karl-Heinz Gärtner u. verst,. Angehörige 
    / Oskar Kreß / Irmgard Heller (bestellt von den Nachbarn) / Roland 
    Schreck zum 80. Geburtstag (bestellt von den Senioren)
Sonntag, 19.05.  Pfingsten - Hochfest des Heiligen Geistes
     - KOLLEKTE RENOVABIS -
Mespelbrunn 10:00 Maximilian-Kolbe-Kirche, Messfeier 
    für Karl Heilig (3. Seelengottesdienst) / Willi Franz u. Eltern, Maria u. 
    Karl Goldhammer
Dammbach 10:00 St. Wendelin, Messfeier 
    für Erhard Beck und verstorbenen Angehörige und für Schwester Eva 
    Angelika Herbst / Simon Schwab, Otto Schwab, Firtz Heil, Willi Her-
    mann und Christof Brand sowie alle Angehörigen
Heimbuchenthal 18:00 Kapelle „Herrin der Berge“, Maiandacht
Hessenthal 18:30 Wallfahrtskirche, Vorabendmesse zum 2. Wallfahrtstag mit Lichter-
    andacht auf dem Vorplatz 
    für Maria und Heinrich Kullmann; Doris Heeg und verst. Angeh. / 
    für Anton Bachmann und Angehörige
Montag, 20.05.  Pfingstmontag
     - KOLLEKTE RENOVABIS -
Dammbach 8:30 St. Valentin, Messfeier 
    für Schwester Eva Angelika Herbst
Hessenthal 9:30 Wallfahrtsprozession von der Herrnbildkapelle zur Wallfahrtskirche
Hessenthal 10:00 Wallfahrtskirche, Festgottesdienst zum 2. Wallfahrtstag, Festpre-
    diger: Kaplan Benjamin Schimmer, Musikalische Gestaltung: 
    Gesangverein „Edelweiß“ Heimbuchenthal 
    für Betty und Richard Schreck und Eltern; Adam Roth / Greta und 
    Franz Christ und Richard Brand / Ludwig und Hildegard Roth, Eltern, 
    Geschwister und Angehörige
Heimbuchenthal 10:00 St. Martin, Messfeier 
    für Erna und Friedrich Aulbach u. Angeh. (Legat) / Sr. Eva Angelika 
    Herbst / Rita und Rudolf Englert und Angehörige

I. Hinweise der Pfarreiengemeinschaft
Neuer Pfarrvikar für unseren Pastoralen Raum Spessart Mitte
Bischof Dr. Franz Jung hat Marian Bak (64), Pfarrvikar im Pastoralen Raum Spessart Mitte, mit 
Wirkung zum 1. August 2024 in den dauernden Ruhestand versetzt. Für seinen langjährigen und 
treuen Dienst sprach ihm der Bischof den oberhirtlichen Dank aus. Marian Bak war seit 2020 als 
Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft „Maria Regina im Spessart, Heimbuchenthal und seit 2022 
als Pfarrvikar im Pastoralen Raum Spessart Mitte eingesetzt. Pater David Susai (40) von den 
Missionaren des heiligen Franz von Sales, Kaplan im Pastoralen Raum Karlstadt, wechselt zum 1. 
September 2024 als Pfarrvikar in den Pastoralen Raum Spessart Mitte. Dienstsitz ist Hessenthal. 
David Susai wurde 1983 in Michaelpuram in Indien geboren. Er studierte Philosophie im indischen 
Bangalore und Theologie im tansanischen Morogoro. Die Priesterweihe empfing er am 19. Mai 
2011 in Michaelpuram. Im Januar 2018 kam er ins Bistum Würzburg und half in der Pfarreienge-
meinschaft „Saalethal, Euerdorf“ mit. Im Herbst 2018 wechselte Susai als Kaplan in die Pfarreien-
ge-meinschaften „Sankt Christophorus im Baunach-, Itz- und Lautergrund, Baunach“ und „Sankt 12



Kilian und Weggefährten, Pfarrweisach“. Ab Februar 2022 wirkte er zudem im Pastoralen Raum 
Haßberge Ost. Seit September 2022 ist Susai als Kaplan im Pastoralen Raum Karlstadt eingesetzt. 
Wir wünschen Pfarrvikar Bak alles Gute für seinen künftigen Ruhestand und Pater Susai einen 
gelungenen Start, Freude und Bestätigung im Dienst als Pfarrvikar in unserem Pastoralen Raum 
Spessart Mitte. Den Termin des Abschiedsgottesdienstes für Pfarrvikar Marian Bak und den Begrü-
ßungsgottesdienst für Pfarrvikar David Susai geben wir zu gegebener Zeit bekannt.
Gemeinsamer Gottesdienst der PG an der Scharstein-Kapelle am 12. Mai
Es ergeht herzliche Einladung an die Pfarreiangehörigen von Dammbach, Heimbuchenthal und 
Hessenthal-Mespelbrunn sowie den weiteren Gemeinden des Pastoralen Raums zu unserem ge-
meinsamen Gottesdienst an der Scharstein-Kapelle an Muttertag, dem 12. Mai. Es ist schon seit 
Jahren zur schönen Tradition geworden, dass wir aus verschiedenen Richtungen mit Prozessi-
onen gegen 09:30 Uhr an der Kapelle eintreffen und dann gemeinsam Gottesdienst mit unserem 
Seelsorgeteam feiern. Die musikalische Umrahmung übernehmen die beiden Dammbacher Musik-
kapellen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie herzlich eingeladen - bei Brezel und kalten 
Getränken – noch an der Kapelle zu verweilen. Den genauen Ablauf der Prozessionen in ihrer 
Gemeinde finden Sie weiter unten unter der jeweiligen Gemeinde.
Herzliche Einladung zur Dekanatswallfahrt des Seniorenforum
Wir fahren am 14. Mai 2024 nach Schweinfurt. Abfahrt ist um 11:30 Uhr ab Dammbach. Wir fahren 
in Richtung Heimbuchenthal, Oberbessenbach, Straßbessenbach, Keilberg.
Wir werden um 14:30 einen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche in Schweinfurt, mit den mitfah-
renden Pfarrern feiern.
Nach dem Gottesdienst haben Sie Zeit zur freien Verfügung. Wir fahren um 17:00 Uhr Richtung 
Dammbach. Unterwegs halten wir zum gemeinsamen Abendessen in Weibersbrunn, Jägerhof.
Anmeldungen bei Anette Schäfer Tel.Nr. 06092/7875
Damit Frieden wächst - Du machst den Unterschied / Renovabis-Pfingstaktion 2024 
Die Menschen in den Partnerländern von Renovabis in Mittel-, Ost- und Südosteuropa kommen 
nicht zur Ruhe: In einer ganzen Reihe von Ländern gibt es Konflikte, die zum Teil offen ausgetra-
gen werden, zum Teil mehr oder weniger latent schwelen: Der schreckliche russische Angriffskrieg 
gegen die Ukraine tobt seit mehr als zwei Jahren, im Osten des Landes wird bereits über zehn 
Jahre lang gekämpft. Die Spannungen in Bosnien und Herzegowina sowie im Kosovo dauern an 
und auch in der Republik Moldau ist der Konflikt mit der abtrünnigen Region Transnistrien nicht 
beigelegt. Ein wichtiger Beitrag zum Frieden ist es, wenn die während eines Konfliktes entstande-
nen Traumata sowohl individuell als auch kollektiv bearbeitet werden und so eine gesellschaftliche 
Resilienz entsteht. Vielversprechend ist dabei ein Ansatz, der den Dialog sucht und stärkt und so-
mit Frieden, Versöhnung und Vergebung wachsen lässt – sowohl innerhalb von Gesellschaften als 
auch grenzüberschreitend. Dieses Ziel verfolgt Renovabis in seiner Arbeit mit Projektpartnerinnen 
und -partnern im Osten Europas seit seiner Gründung vor mehr als 30 Jahren – und es ist derzeit 
wichtiger denn je.
Wir bitten sie um Ihre Unterstützung der Pfingstaktion. In allen Kirchen unserer Pfarreiengemein-
schaft liegen Spendentütchen/-flyer aus. Ihre Überweisung richten Sie bitte an das Spendenkonto 
Renovabis: LIGA Bank eG, IBAN DE24 7509 0300 0002 2117 77 - Herzlichen Dank!
Taufe
In unserer Pfarreiengemeinschaft bieten wir Taufsonntage an, an denen ggf. mehrere Kinder - ger-
ne auch aus verschiedenen Pfarreien - das Sakrament der Taufe im Rahmen einer Taufandacht 
empfangen können. Die Taufandacht findet in der Regel sonntags um 14:00 Uhr statt.
Grundsätzlich können aber auch Tauftermine individuell angefragt werden.
Bitte wenden Sie sich an unsere Pfarrbüros, um Ihren Taufwunsch zu besprechen. Die Öffnungs-
zeiten und Kontaktdaten sind weiter unten aufgeführt.
Folgende Termine bieten wir als Taufsonntage an:
Dammbach: 09.06.24/ 07.07.24/ 08.09.24
Heimbuchenthal: 16.06.24/ 21.07.24/ 15.09.24
Hessenthal-Mespelbrunn: 23.06.24/ 04.08.24/ 22.09.24
Ihr Seelsorgeteam:
Pfarrer Tadeusz Krawczyk, Tel. 06092-321  
Pfarrvikar Marian Bak, Tel. 06092-277                                                                                                                                      
Ständiger Diakon Anton Hutka, Tel. 06092-5184
Öffnungszeiten der Pfarrbüros in der PG:
Wir sind zu den unten genannten Öffnungszeiten persönlich für Sie da. Selbstverständlich können 
Messbestellungen auch telefonisch oder per Email beauftragt werden.
Heimbuchenthal - St. Johannes - Straße 8, 63872 Heimbuchenthal
Montag und Donnerstag 9:00 – 11:00 Uhr Neu - bitte beachten!!
Telefon: 06092/321, Email: pfarrei.heimbuchenthal@bistum-wuerzburg.de13



Dammbach - Wintersbacher Straße 68a, 63874 Dammbach  
Dienstag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Telefon: 06092/1504, Email: pfarrei.wintersbach@bistum-wuerzburg.de
Hessenthal-Mespelbrunn - Hauptstraße 44, 63875 Mespelbrunn
Dienstag und Freitag 9:00 - 11:00 Uhr  Neu - bitte beachten!!
Telefon: 06092/277, Email: pfarrei.hessenthal-mespelbrunn@bistum-wuerzburg.de   
Telefonseelsorge
Telefonseelsorge Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
Tel. Nr. 0800/1110111 oder 0800/1110222. Ihr Anruf ist kostenfrei.

II. Hinweise der einzelnen Pfarreien:
DAMMBACH
Scharstein-Gottesdienst am 12. Mai
Wie im gemeinsamen Teil der Pfarrmitteilungen bereits geschrieben, findet am Muttertag unser tra-
ditioneller Gottesdienst an der Scharstein-Kapelle statt. Wir beginnen unsere Wallfahrt jeweils um 
08:30 Uhr an den beiden Kirchen. Die Musiker der Dammbachklänge nehmen die Prozessionen 
aus St. Valentin und aus Richtung Elsavatal oben auf der Höhe in Empfang und begleiten sie zur 
Kapelle. Von St. Wendelin aus begleiten die Dammbachtaler die Prozession hoch zur Scharstein-
Kapelle in gewohnter Weise. Nach dem Eintreffen an der Kapelle beginnt der Gottesdienst gegen 
09:30 Uhr, der von beiden Musikapellen musikalisch umrahmt wird. Im Anschluss an den Gottes-
dienst werden noch wie gewohnt Brezel und kalte Getränke angeboten. Es stehen auch wie üblich 
Bänke bereit. Den Rückweg zu den beiden Kirchen bieten wir als gemeinsames Laufen an. Der 
Weg zurück nach St. Valentin wird von den Dammbachklängen ab dem Spielplatz wie in den ver-
gangenen Jahren wieder musikalisch begleitet. Wir machen uns, unabhängig davon wie das Wetter 
ist, auf den Weg, Maria die Mutter Gottes, am Muttertag „auf des Scharsteins Höhen“ zu grüßen.                 
Wir legen Ihnen auch herzlich die Teilnahme an den gemeinsamen Prozessionen ans Herzen, da 
diese den Gottesdienst wunderbar umrahmen. Vom Tempo her nehmen wir auf alle Rücksicht.                                                                                  
Seien Sie – ob groß oder klein, ob jung oder alt – herzlich willkommen!  
Maiandachten
Im Monat Mai pflegen wir auch wieder die Tradition der Maindachten. Dabei bedenken wir Gottes 
Heilswirken durch Maria und nehmen auch gern ihre Fürsprache bei ihrem Sohn in den großen 
Anliegen von Kirche und Welt als auch in unseren gemeindlichen und persönlichen Anliegen in 
Anspruch. – Herzliche Einladung zum gemeinsamen Beten und Singen!
Bitte entnehmen Sie die Zeiten der Maiandachten der Gottesdienstordnung.
Sitzung des Pfarreiteams am 13. Mai
Am Montag, 13. Mai um 19:30 Uhr trifft sich das Pfarreiteam zu seiner monatlichen Sitzung im 
Sitzungszimmer im „Pfarrer-Marschall-Haus“, um die anstehenden Termine und Themen zu be-
sprechen. Die Sitzungen sind öffentlich, so dass die herzliche Einladung an alle Pfarrangehörigen 
ergeht, als Gast der Sitzung beizuwohnen und bei Bedarf auch gerne Themen und Anregungen 
vorzubringen.
Dekanatswallfahrt der Senioren
Am 14. Mai findet eine Wallfahrt nach Schweinfurt statt. Nähere Informationen unter Pfarreienge-
meinschaft.
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Samstag, 25.05.2024   18:30 Uhr, St. Valentin
Donnerstag, 30.05.2024   10:00 Uhr, St. Wendelin mit Fronl.proz.
Sonntag, 02.06.2024   10:00 Uhr, St. Valentin
Sonntag, 09.06.2024   10:00 Uhr, St. Wendelin
Samstag, 15.06.2024   18:30 Uhr, St. Valentin
Öffnungszeiten der Bücherei
Erster Montag im Monat: 17:00 – 18:30 Uhr
Donnerstags von 15:00 – 17:00 Uhr, an Feiertagen geschlossen.
In den Schulferien sind gesonderte Öffnungszeiten möglich.
Infos und Kontakt:
Bibkat-App oder www.bibkat.de/koebdammbach
Email: koebdammbach@gmail.com, Mobile / WhatsApp: 0151 1585 2874 (Ramona Amrhein)                                              
Facebook und Instagram @koebdammbach
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HEIMBUCHENTHAL   
Wir, die Nachbarschaftshilfe veranstaltet am Donnerstag, den 16.5.2024 seinen Spielenach-
mittag. Zu beachten ist, dass der normale Spielenachmittag an Christi Himmelfahrt, also am Fei-
ertag wäre, deshalb die Verschiebung auf Donnerstag, den 16.5.2024 um 14 Uhr im Pfarrheim 
Heimbuchenthal. Sollte jemand abgeholt werden, bitte anrufen unter Tel. 5798.
Grüße Fred Kempf
Flurgottesdienst zum Muttertag an der Scharstein-Kapelle
Alle Pfarreimitglieder und Interessierte unserer Pfarreiengemeinschaft sind herzlich zum traditio-
nellen Flurgottesdienst an der Scharstein-Kapelle am Sonntag, 12. Mai um 09:30 Uhr eingeladen. 
Treffpunkt ist um 8:45 Uhr am Forstwegekreuz Krausenbacher Weg/ Eselsweg. Von dort gehen 
wir gemeinsam zur Scharstein-Kapelle. Es wäre prima, wenn private Fahrgemeinschaften gebildet 
werden könnten, da nur wenige Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Nach dem Gottesdienst 
ist eine kleine Bewirtung mit Getränken und Brezeln geplant. Es stehen auch wie üblich Bänke 
bereit. Nähere Infos lesen Sie bitte im Pfarreiengemeinschaftsteil der Gottesdienstnachrichten.
Dekanatswallfahrt der Senioren
Am 14. Mai findet eine Wallfahrt nach Schweinfurt statt. Nähere Informationen unter Pfarreienge-
meinschaft.
Maiandachten im Marienmonat Mai
Maria, die Mutter Jesu, gilt vielen Menschen als besonderes Vorbild des Glaubens, als Fürspreche-
rin, als Wegbereiterin. Maria steht für das Menschliche, das Weibliche des Glaubens. Als Mutter 
des Herrn kannte sie die Nöte der Menschen und den Alltag einer Familie in Nazareth. Sie wusste 
um die täglichen und besonderen Sorgen und Probleme, wusste, was Angst um das Kind, was 
Flucht und Verfolgung bedeuten. Wir laden Sie herzlich ein, unsere Marienandachten zu besuchen 
und dabei im Gebet und in Gedanken Ihre Sorgen, Probleme und Nöte Maria anzuvertrauen und 
in ihre Hände zu legen. 
So, 12.05. um 09:30 Uhr Flurgottesdienst, Kapelle am Scharstein
So, 19.05. um 18:00 Uhr Maiandacht, Kapelle Herrin der Berge                                                                                         
So, 26.05. um 18:00 Uhr Maiandacht, Kapelle am Heimathenhof
Geänderte Öffnungszeiten und Urlaub im Pfarrbüro
Ab Mai ist das Pfarrbüro montags und donnerstags von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet. Während 
der Pfingstferien (21.05. bis 31.05.2024) ist das Pfarrbüro geschlossen. Bitte um Beachtung!
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Sonntag, 26.05.2024   10:00 Uhr, St. Johannes
Sonntag, 02.06.2024   09:00 Uhr, St. Martin mit Fronl.proz.
Samstag, 08.06.2024   18:30 Uhr, St. Johannes
Sonntag, 16.06.2024   10:00 Uhr, St. Johannes
Reinigung St. Johannes-Kirche
Die Gruppe von Erika Jörg kümmert sich in der KW 23 (03.06. - 09.06.2024) um die Kirchenreini-
gung. In der KW 27 (01.07. - 07.07.2024) übernimmt die Gruppe von Rita Klameth die Kirchenrei-
nigung.
Bücherei Öffnungszeiten
Sonntag von 10:30 -12:00 Uhr und Mittwoch, von 16:30 - 19:00 Uhr
Sie erreichen das Bücherei-Team telefonisch unter der Nummer 8226932 oder per Email: koeb-
heimbuchenthal@gmx.de

MESPELBRUNN-HESSENTHAL                                                   
Flurgottesdienst zum Muttertag an der Scharstein-Kapelle
Alle Pfarreimitglieder und Interessierte unserer Pfarreiengemeinschaft sind herzlich zum traditio-
nellen Flurgottesdienst an der Scharstein-Kapelle am Sonntag, 12. Mai um 09:30 Uhr eingeladen. 
Wer möchte, kann sich gerne der Heimbuchenthaler Gruppe ab Forstwegekreuz Krausenbacher 
Weg/ Eselsweg anschließen.Treffpunkt ist dort um ca. 8:45 Uhr.  Von dort geht es gemeinsam zur 
Scharstein-Kapelle. Nach dem Gottesdienst ist eine kleine Bewirtung mit Getränken und Brezeln 
geplant. Es stehen auch wie üblich Bänke bereit. Nähere Infos lesen Sie bitte im Pfarreiengemein-
schaftsteil der Gottesdienstnachrichten.
Dekanatswallfahrt der Senioren
Am 14. Mai findet eine Wallfahrt nach Schweinfurt statt. Nähere Informationen unter Pfarreienge-
meinschaft.
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Herzliche Einladung zum 2. Wallfahrtstag 2024
Am Pfingstmontag beginnt um 09:30 Uhr die Wallfahrtsprozession mit dem Gnadenbild an der 
Herrnbildkapelle gemeinsam mit den Wallfahrern aus Bessenbach und wird vom Musikverein Hes-
senthal begleitet. Ein Bus der Fa. Reffel fährt wie gewohnt die Haltestellen dorfaufwärts an und 
bringt die Prozessionsteilnehmer zur Kapelle. Wir bitten die Anlieger, entlang des Prozessionswe-
ges, ihre Häuser zu schmücken! Anschließend Wallfahrtshochamt - musikalische Begleitung vom 
Gesangverein Edelweiss Heimbuchenthal, an der Orgel Niklas Steinzer.
Maiandachten im Marienmonat Mai
Maria, die Mutter Jesu, gilt vielen Menschen als besonderes Vorbild des Glaubens, als Fürspre-
cherin, als Wegbereiterin.
Maria steht für das Menschliche, das Weibliche des Glaubens. Als Mutter des Herrn kannte sie 
die Nöte der Menschen und den Alltag einer Familie in Nazareth. Sie wusste um die täglichen und 
besonderen Sorgen und Probleme, wusste, was Angst um das Kind, was Flucht und Verfolgung be-
deuten. Wir laden Sie herzlich ein, unsere Marienandachten zu besuchen und dabei im Gebet und 
in Gedanken Ihre Sorgen, Probleme und Nöte Maria anzuvertrauen und in ihre Hände zu legen. 
So. 12.05.2024, 19:00 Uhr Maiandacht an der Dreifaltigkeitskapelle Mespelbrunn
So. 26.05.2024, 19:00 Uhr Maiandacht an der Herrnbildkapelle in Hessenthal                                                                          
Bei schlechtem Wetter findet die Mai-Andacht in der jeweiligen Kirche statt.
Senioren-Nachmittag
Herzliches „Vergelt‘s Gott“ an unsere Bürgermeisterin, Steffi Fuchs, für ihr Kommen zu unserem 
Seniorennachmittag am 03.04.2024. Ihre Information zum Geschehen unserer Gemeinde war 
sehr interessant und aufschlussreich. Zur kleinen Muttertagsfeier laden wir am Mittwoch, den 
15.05.2024 herzlich zum Hotel Engel ein. Vorher findet um 14:00 Uhr in der Maximilian-Kolbe-Kir-
che eine Maiandacht statt. Wir freuen uns auf einen gemütlichen Nachmittag. Es ergeht herzliche 
Einladung an alle Senioren!
Frauenkreis
Herzliche Einladung zu einem Spaziergang zur Mariengrotte von Dieter Spatz am Dienstag, 
14.05.2024. Treffpunkt ist um 17:00 Uhr an der Wallfahrtskirche. Von dort laufen wir zur Grotte und 
feiern um 18:00 Uhr eine Maiandacht. Anschließend Einkehr in Müller´s Landhotel.
Strickkreis am 27. Mai
Am Montag, den 27. Mai treffen wir uns ab 14:00 Uhr wieder zur Strickrunde im kleinen Saal im 
Pfarrheim. Herzliche Einladung dazu!
Geänderte Öffnungszeiten und Urlaub im Pfarrbüro
Ab Mai ist das Pfarrbüro dienstags und freitags von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet. Am Freitag, 
24.05. und Freitag, 31.05.2024 ist das Pfarrbüro geschlossen. Bitte um Beachtung!
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Sonntag, 26.05.2024   10:00 Uhr, Dreifaltigk.kap.(mit Musikv. Mespelbr)
Donnerstag, 30.05.2024   09:00 Uhr, Wallfahrtskirche mit Fronl.proz.
Samstag, 01.06.2024   18:30 Uhr, Wallfahrtskirche 
Sonntag, 09.06.2024   10:00 Uhr, Maximilian-Kolbe-Kirche
Sonntag, 16.06.2024   10:00 Uhr, Wallfahrtskirche
Gemeindebücherei im Pfarrheim, Tel. 06092 71 71
Unsere Öffnungszeiten sind folgende:
  Dienstag: 16:00 - 18:00 Uhr
  Mittwoch: 10:00 - 11:30 Uhr und
  Sonntag:  10:00 - 12:00 Uhr
www.hessenthal-mespelbrunn.koeb-unterfranken.de
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Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Eschau
Anschrift:    Rathausstraße 17, 63863 Eschau
Telefon:     09374 / 1270, Fax:  09374 / 1202
E-Mail:    pfarramt.eschau@elkb.de
Homepage  www.eschau-evangelisch.de
Bürostunden:  Di., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr u. Do. 14.30 - 18.00 Uhr
Gemeinde-Assistentin:  Britta Heider – 09374 / 1270
Jugendreferentin  Lena Riegel, 0170 / 189 35 66, lena.riegel@elkb.de 
Geschäftsführende Pfarrerin Romina Englert, 09374 / 97 07 40 oder 01520 / 447 76 37, 
    romina.englert@elkb.de – Leitung, Spritualität und Familienarbeit
Gemeindepfarrer/-pfarrerin N. N. – Seniorenarbeit, Erwachsenenbildung und Ökumene
Internetseite:  www.eschau-evangelisch.de oder auf 
    Instagram unter @eschauevangelisch
Gottesdienste:
Donnerstag, 09.05.24 (Christi Himmelfahrt)
9:30 Uhr START des gemeinsamen FAHRRAD-KORSO zum Gottesdienst ins Kloster Himmelthal, 
 Pfrin Englert 
10:00 Uhr GOTTESDIENST im Kloster, Lektor Buschhaus
Sonntag, 12.05.24
9:30 Uhr WORTGOTTESDIENST, Lektorin Neu, Kirche Eschau
10:30 Uhr WORTGOTTESDIENST, Lektorin Neu, Kirche Wildensee
18:00 Uhr GOTTESDIENST MAL ANDERS, Pfrin Englert und Team, 
 Gemeinderaum Schule Heimbuchenthal
Donnerstag, 16.05.24
16:00 Uhr KINDERKIRCHE unter der Woche, Kiki-Team, Kana-Haus 
  …mit der Farbe „orange“!
Sonstige Termine:
Montag, 13.05.24
14:30 Uhr Trauercafé im Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau; (Info siehe unten)
Donnerstag, 16.05.24
14:30 Uhr Bibelstunde, Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau; KONTAKT: Franz-Josef Döring
Kasualien
Bei Taufen, Trauungen, Ehejubiläen und anderen anlassbezogenen Segensfeiern belgeiten wir 
Sie gerne. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro oder werfen Sie 
einen Blick auf unsere Internetseite unter „Lebensbegleitung“. 
Folgende Tauftermine sind in den kommenden Wochen noch frei 08.06. / 06.07. oder jederzeit nach 
Absprache im Gemeindegottesdienst.
Fahrradkorso zu Himmelfahrt nach Himmelthal
Himmelfahrt ist Ausflugtag – auch bei uns! Am Donnerstag, den 09. Mai 2024, laden wir gemein-
sam mit der Kirchengemeinde Obernburg zu einem besonderen Ausflug zu Christi Himmelfahrt ein. 
Treffpunkt für alles, was rollen kann, ist um 09.30 Uhr vor der Epiphaniaskirche in Eschau. In einem 
gemeinsamen Festkorso geht es dann in Richtung Kloster Himmelthal. Dort feiern wir um 10.00 
Uhr in der Klosterkirche Gottesdienst. Im Anschluss sind alle noch zu Jazz im Kloster eingeladen.
Trauercafé
Sie haben einen lieben Menschen verloren haben? Sie suchen Möglichkeit zum Gespräch, neue 
Wege im Alltag, einen Platz für Ihre Trauer? Der Tod erschüttert tief und hinterlässt große Leere. 
Deswegen möchten wir dem Raum geben und laden monatlich zum Trauercafé ins Kanahaus ein.
Schauen Sie gerne vorbei - jeweils um 14.30 Uhr: 13. Mai / 03. Juni / 22. Juli
Dorett Kleinschroth, Romina Englert (Pfarrerin)
Senioren-Café
Dreimal im Jahr laden wir alle Seniorinnen und Senioren ab 70 zum Seniorencafé zu uns ins Kana-
Haus ein. Diesmal heißt es „Vielen Dank für die Blumen!“. Nachdem wir uns mit Kaffee und Kuchen 
gestärkt haben, erwartet Sie ein buntes Programm rund um die vielfältige Blütenpracht samt flora-
lem Gastgeschenk. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind am 15. Mai 2024 um 14.30 Uhr. 
Zur besseren Planung bitten wir Sie, sich spätestens bis zum 08. Mai entweder im Pfarrbüro 
(09374/1270) oder bei unserer Seniorenbeauftragten Elisabeth Rippl (09374/2137) anzumelden.17
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Vorschau Pfingsten
Am Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, lädt die Kirche um 10.30 Uhr zu ihrer Geburtstagsfeier ein - und 
da gibt es nicht nur Luftballons:
WO: Im Grünen an der Schutzhütte 
                (Ortsausfahrt Eschau - Richtung   Wildensee)
WER: Alle, die Lust und Zeit haben
WAS: Gottesdienst mit Singen, Beten, Nachdenken 
               (im Anschluss Frühschoppen)
Pfingstmontag, 20. Mai 2024
Was verbirgt sich hinter Pfingsten und vor allem welche Farbe lässt sich entdecken. Sei dabei 
bei unserem Gottesdienst für alle im Kirchgarten um 10.30 Uhr. Im Anschluss genießen wir unser 
Mitbring-Picknick und die Gemeinschaft. Also denk daran, deine Picknick-Sachen einzupacken und 
etwas zum Essen, dass wir gut miteinander teilen können. 
Bete, als hinge alles von Gott ab.
Handle, als hinge alles von dir ab. Augustinus von Hippo

Evang.–Luth. Kirchengemeinden Goldbach und Laufach
Pfarrstelle KG Goldbach
Pfarrerin Bettina Lezuo
Johannesplatz 7, 63773 Goldbach, Tel. 06021 59 27 80
bettina.lezuo@elkb.de 
Pfarrstelle KG Laufach
z. Zt. vakant
Pfarramtsbüro KG Goldbach und Laufach: 
Kathrin Müller und Elke Kühl
Johannesplatz 7 , 63773 Goldbach, Tel.: 06021 516 02, Fax: 06021 36 70 66
pfarramt.goldbach@elkb.de
pfarramt.laufach@elkb.de
Homepage KG Goldbach
www.johanneskirche-goldbach.de
Homepage KG Laufach
www.petruskirche.de
Öffnungszeiten Pfarramt:
Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 
  14.30 - 17.30 Uhr (Elke Kühl)
Mittwoch 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 15.30 - 17.30 Uhr
Bankverbindung Kirchengemeinde Goldbach
Sparkasse Aschaffenburg
IBAN: DE39 7955 0000 0000 1046 53
BIC: BYLADEM1ASA
Bankverbindung Kirchengemeinde Laufach
Sparkasse Aschaffenburg IBAN DE60 7955 0000 0000 1511 26
Förderkreis „Gemeindearbeit“ Kirchengemeinde Laufach
Sparkasse Aschaffenburg IBAN DE12 7955 0000 0008 3279 26
Evang. Kindertagesstätte Arche Noah 
Johannesplatz 10, 63768 Hösbach, Telefonnummer: 06021 920 95 42
kita.archenoah.hoesbach@elkb.de
www.arche-noah-hoesbach.de
Evang. Kinderkrippe Vogelnest
Lorenz-Heim-Str. 65, 63773 Goldbach, Telefonnummer: 06021 404 36 35
kita.vogelnest.goldbach@elkb.de

Sonntag, 12.05.2024
09.30 Uhr Gottesdienst Petruskirche Laufach (Pfarrerin Lezuo)
10.00 Uhr Gottesdienst Johanneskirche Goldbach (Prädikant Siebentritt)
18.00 Uhr „Gottesdienst mal Anders“ Gottesdienstraum Schule Heimbuchenthal, Bergstraße 16
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Sonntag, 19.05.2024
09.30 Uhr Gottesdienst Petruskirche Laufach (Prädikant Conze)
10.00 Uhr Gottesdienst Johanneskirche Goldbach Auftritt Projektchor (Pfarrerin Lezuo)
Herzliche Einladung zum Kirchkaffee!

Gottesdienst an Himmelfahrt 
in St. Matthäus Schweinheim
Am 09.05.2024, um 10 Uhr findet im Garten der Kirchengemeinde St. Matthäus der Gottesdienst 
zu Himmelfahrt mit anschließendem Kirchkaffee statt. Alle Gemeindemitglieder sind ganz herzlich 
eingeladen.

Gottesdienstreihe 2024 - Glaube angefragt – Gottesdienst 12.05.2024, 18.00 Uhr im Gottes-
dienstraum der Schule in Heimbuchenthal, Bergstraße 16 
„Was gibt mir Halt?“ – In unserer Welt ist aktuell so vieles viel zu schnell im Wandel, dass die Sehn-
sucht nach etwas, was einem in all diesen Veränderungen Halt gibt, immer größer wird. Wir fragen 
gemeinsam in diesem Gottesdienst danach und entdecken, inwiefern wir bei Gott halt finden.

Auftritt Projektchor
Pfingstsonntag, 19.05.2024, 10.00 Uhr
Unsere Organistin Frau Sonja Augustin hat wieder einen Projekt-Chor zusammengestellt. Während 
der letzten 4 Wochen wurde fleißig geprobt. 
Am Pfingstsonntag, 19.05.2024 sind Sie ganz herzlich zum Auftritt des Chores.

Konfirmationen im nächsten Jahr
An alle evangelischen Jugendlichen, die zwischen Oktober 2010 und September 2011 geboren 
sind, haben wir Informationen zum neuen Konfikurs verschickt. Dabei probieren wir ein neues 
Konzept aus, das die Verantwortlichen aus den meisten Gemeinden in und um Aschaffenburg 
gemeinsam entworfen haben. Das heißt: Unsere Jugendlichen können sich ihren Kurs aus vier 
Angeboten wählen. Vielleicht haben auch Sie schon den Brief zum neuen Kursangebot erhalten. 
Wenn nicht, schicken wir Ihnen den Info-Flyer, gern auch an jüngere oder ältere und auch an noch 
nicht getaufte Jugendliche. Rufen Sie gern im Pfarramt an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Eine 
Anmeldung ist möglich nach dem ersten gemeinsamen Infoabend am 16. Mai in der Christuskirche.

Tauffest – 13.07.2024,
„Knochengarten“ Haibach
Taufe ist etwas Wundervolles. Einmalig. Kostbar. Ein Plus-Zeichen vor unserem Leben. Gottes 
großes Ja zu uns. Denn die Taufe bestätigt Gottes Zusage: „Du bist geliebt!“ Sie ist deshalb ein 
Herzstück des christlichen Glaubens. 
Du selbst möchtest getauft werden? Oder Dein/Euer Kind taufen lassen? Dann seid bei unserem 
großen Tauffest im Freien dabei!
Wir feiern das evangelische Tauffest am Samstag, den 13. Juli 2024, um 11 Uhr auf der ABenteu-
erfarm „Knochengarten“; Ringwallstrasse (Parkplatz zum Wildpark) in Haibach.
Das erwartet Dich/Euch:
→ ein fröhlicher und familiengerechter Gottesdienst mit Taufen
→ Im Anschluss: ein Fest mit Picknick und freiem Spielen auf der
ABenteuerfarm „Knochengarten“. Bringt gerne Familie und Freunde mit!
Es ist möglich und erwünscht an Ort und Stelle mit den Gästen zu feiern. Bitte bei der Anmeldung 
eine möglichst genaue Anzahl aller Gäste angeben.
Das Vorbereitungsteam sorgt für Getränke (Wasser & Apfelschorle),
Banke, Tische und Kaffee (mit Milch, Milchalternative und Zucker). Wir bitten jede Tauffamilie alles 
Weitere selbst mitzubringen. Das „Feiern vor Ort“ ist keine Bedingung um am Tauffest teilnehmen 
zu können. 
ACHTUNG: Auf dem Gelände ist Alkohol-, Rauch- und Grill-Verbot. Es kann keine Ausnahmen 
geben!
Bei schlechtem Wetter findet das Tauffest im Gemeindezentrum in Mainaschaff und/oder in der St. 
Matthäus-Kirche in Schweinheim statt.

SAVE THE DATE:
Im Vorfeld gibt es für alle angemeldeten Familien und Täuflinge ein Informationstreffen am 15. Juni 
2024, um 15.30 Uhr im Gemeindezentrum in Mainaschaff (An der Senne 37, 63814 Mainaschaff)!
Zum Tauffest könnt Ihr Euch / kannst Du Dich bereits jetzt anmelden. Die Anmeldung ist verbindlich. 
Bei Fragen gerne wenden an:
Pfarrerin Sandra Weiss sandra.weiss@elkb.de; 06021 3268519
Pfarrerin Michelle Schönwald michelle.schoenwald@elkb.de; 06021/4452923
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Gemeinde 
    Dammbach

AMtlicher teil

Gemeinde Dammbach 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn       
 
 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis  

und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Europawahl 

am Sonntag, 09. Juni 2024 
 
 
1.  
Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Gemeinde Dammbach wird in der Zeit von Dienstag, 
21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024  
am Dienstag und Mittwoch von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
am Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
am Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 
Heimbuchenthal (barrierefrei), für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Dienstag, 21. Mai bis 
Freitag, 24. Mai 2024, während den oben genannten Uhrzeiten im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 Heimbuchenthal 
(barrierefrei), Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.  
 
3. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am  
19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
 
4. 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Aschaffenburg durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
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4. 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Aschaffenburg durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
 
5. 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 
wer in das Wählerverzeichnis eingetragen und wahlberechtigt ist. 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bis zum Freitag, 07. Juni 2024, 18 Uhr im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 Heimbuchenthal 
(barrierefrei), schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
 
5.2 
eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung) - bis zum 19. Mai 2024 - oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis (nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung) - bis zum 24. Mai 2024 - 
versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchstabe a) genannten Fristen entstanden 
ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 
Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
 
6. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
7. 
Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

– einen amtlichen Stimmzettel, 
– einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
– einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist, und 
– ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden.  

Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist. 

 
8. 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 
durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese 
Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
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9. 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 
10. 
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
 
Heimbuchenthal, den 10.05.2024 

 
 
gez.    (Siegel) 
 
Waltraud Amrhein 
1. Bürgermeisterin 
 
 
 



Bekanntmachung Wahllokale 
Gemeinde Dammbach
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund der ansteigenden Briefwahlbeteili-
gung werden wir in diesem Jahr statt nur einem 
Briefwahlbezirk in jeder Gemeinde zwei Brief-
wahlbezirke einrichten. Im Umkehrschluss wird 
die Wahlbeteiligung in den Urnenwahlbezirken 
immer weniger, weshalb wir statt zwei Urnen-
wahlbezirken nur noch einen Urnenwahlbezirk 
anbieten können.
In der Gemeinde Dammbach wird für die dies-
jährige Europawahl daher das Urnenwahllokal 
im Sitzungssaal des Dammbacher Rathau-
ses, Wintersbacher Straße 141, eingerichtet.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Ihr Wahlamt VGem Mespelbrunn

Einladung zur Sitzung des  
Gemeinderates Dammbach am 
Donnerstag, den 16.05.2024
Zur öffentlichen und anschl. nichtöffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates Dammbach am
Donnerstag, den 16.05.2024 um 19:00 Uhr

im Rathaus, Wintersbacher Str. 141, Damm-
bach  ergeht hiermit herzlich Einladung. 
Folgende Tagesordnungspunkte stehen zur 
Beratung und ggf. zur Beschlussfassung an:
Öffentlicher Teil
 1.  Begrüßung und Protokollanerkennung
 2.  Gemeindewald Dammbach
 2.1. Vorstellung der neuen Forsteinrichtung 

für den Gemeindewald Dammbach durch 
Forstoberrat Sebastian Spatz. Beratung 
und Beschlussfassung

 2.2. Jahresplanung für den Gemeindewald 
Dammbach 2024. Vorstellung durch 
Forstamtsmann Christoph Müller und 
Forstoberrat Sebastian Spatz. Beratung 
und Beschlussfassung

 3.  Ortsübliche Vorbehandlung von Bauge-
suchen

 3.1. Antrag auf isolierte Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans - 
Neubau überdachter Freisitz mit Geräte-
schuppen, Im Störmersgut 1. Beratung 
und Beschlussfassung.

 4.  Bericht aus der Bauausschusssitzung
 5.  Sachstand Kindergarten
 6.  Sachstand Wasserversorgung
 7.  Aktuelles aus der Interkommunalen Alli-

anz Spessartkraft
 8.  Informationen der 1. Bürgermeisterin
 9.  Anfragen des Gemeinderats (§ 30 der 

Geschäftsordnung)
 10. Anfragen der Bürger an den Gemeinderat

Mit freundlichen Grüßen
Waltraud Amrhein
1. Bürgermeisterin

Von Hof zu Hof Flohmarkt
Das Prinzip:
Am 09.06.2024 veranstaltet jeder Teilnehmer 
bei sich zu Hause im Hof/Garten seinen eige-
nen Flohmarkt. 
Es ist kein Verkauf auf Gehwegen und öffentli-
chen Flächen erlaubt.
Die Gemeinde Dammbach übernimmt auch 
keine Haftung für Schäden jeglicher Art.
Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt.
(Tipp: Pavillons, Schirme oder Planen besor-
gen)
Die verbindliche Anmeldung mit Angaben der 
zu verkaufenden Sachen (Kleidung, Spielzeug, 
Trödel, usw.) sollte bis spätestens 15.05.2024 
bei der Gemeinde Dammbach erfolgen.
Anmeldeformulare können unter folgender 
Email-Adresse angefordert werden:
Flohmarkt-dammbach@web.de
Im Anschluss werden dann noch „Laufpläne“ 
erstellt, so dass die Besucher am besten an 
jedem teilnehmenden Hof vorbeikommen.

Demonstration Fellowsride  
mit offenem Visier  
für Depressionshilfe
Am Samstag 11. Mai 2024, werden am frühen 
Nachmittag, ab ca. 14-15 Uhr im Rahmen einer 
Demonstration, unter der Schirmherrschaft von 
Landrat Thomas Eberth und Oberbürgermeis-
ter Christian Schuchhardt, ca. 200 Motorrädern 
von der Polizei begleitet, durch Dammbach 
fahren. Der Grund dafür ist der „Fellowsride - 
mit offenem Visier für Depressionshilfe“.
Ziel der Demonstration ist es aufzuzeigen, 
dass Depression kein Tabuthema ist, es ist 
eine Erkrankung über die man sprechen sollte 
und sich Hilfe holen kann.
Um erkrankte Menschen wieder in die Mitte der 
Gesellschaft zu holen, sie zu befähigen über 
ihre Erkrankung zu sprechen und sich Hilfe zu 
holen braucht es ein starkes Zeichen. 
Es ist keine isolierte Aktion von Bikern. Die Bür-
ger sind eingeladen in ihrer Gemeinde auf die 
Straße zu gehen und ein Zeichen zu setzten. 
Dabei ist es egal ob man am Straßenrand steht 
und sich so für diese Aktion stark macht oder 
mit dem Motorrad fährt. Wichtig sind viele Un-
terstützer um Betroffenen zu zeigen, wir ver-
stehen euch – ihr seid nicht alleine!
Viele weitere, wichtige Details und Informatio-
nen zu der Stiftung erfahren Sie auf der Home-
page (www.fellowsride.com) sowie auf beinahe 
allen sozialen Netzwerken / Medien. 
Mit freundlichen Grüßen 
das Würzburger Fellows Ride -Team
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Veranstaltungen Dammbach  
Mai 2024
Do. 09.05.2024 
Vatertagsfest, Langenrainhalle, 
MV Dammbachtaler
So. 12.05.2024 
Gottesdienst Scharstein mit Prozession, 
Scharsteinkapelle, Pfarreiteam PGR
Fr. 17.05.2024 
Mitgliederversammlung, SpVgg Wintersbach
So. 19.05.2024 
Hoffest Baumann, Gasthaus Hubertus, 
Familie Baumann
Sa.25.05.2024 
Böhmischer Abend Maria-Stern-Platz 
MV Dammbachklänge

Dammbacher Dorfladen
Neues vom Dammbacher Dorfladen
Wir bedanken uns herzlich bei allen die unser 
Frühlingsfest am 20. April – trotz des nicht so 
ganz frühlingshaften Wetters -  zu einem Er-
folg gemacht haben. Der Dank geht an alle 
Helferinnen und Helfer und natürlich auch an 
die Besucherinnen und Besucher! Ein beson-
derer Dank auch an die Caritas Sozialstation 
St. Martin Bessenbach, die uns großzügig in 
vielerlei Hinsicht unterstützt hat.
Neben den kulinarischen Angeboten kamen 
die Pflanzentauschbörse, das Kinderschmin-
ken und das Glücksrad bei den kleinen und 
großen Gästen gut an.
An diesem Tag haben wir auch unsere langjäh-
rige Geschäftsführerin Gaby Reinfurt-Elter in 
den wohlverdienten „Ruhestand“ verabschie-
det und unser neuer Geschäftsführer Günter 
Kreuzpaintner hat sich den Anwesenden vor-
gestellt.
Am Sonntag 9. Juni planen wir schon unsere 
nächste Aktion: Wir wollen beim „Dammbacher 
Hofflohmarkt“ den vorbeikommenden Gästen 
Speisen und Getränke anbieten. Näheres dazu 
folgt noch.
Euer Beirat vom Dammbacher Dorfladen

TSV Krausenbach
Ergebnisse:
SA. 05.05.
(SG) Krausenbach/Hobbach/Wintersbach II - 
FC Wenigumstadt II  4:2
Tore: Franz Bauer 4x
SO. 05.05.
(SG) Hobbach/Wintersbach/Krausenbach - 
SG Eintracht Kleinheubach  4:0
Tore: Sebastian Ackermann 2x, Daniel Weigelt, 
Arnulf Schreck 

Vorschau:
FR 10.05. U15 
JFG FC Elsavatal - SV Stockstadt
Spielort: Krausenbach
SO. 12.05. 13:00 Uhr
FSV Wörth II - (SG) Krausenbach/Hobbach/
Wintersbach II 
SO. 12.05. 15:00 Uhr
FSV Wörth - (SG) Hobbach/Wintersbach/Krau-
senbach 
Seniorenstammtisch - Montag´s 15:00 Uhr
16.06. ab 11:00 Uhr Open Air mit der Band 
„Gegenlicht“

Musikverein „Dammbachtaler“ 
Krausenbach e. V. 
Vatertagsfest 
Wir laden herzlich zu unserem Vatertagsfest 
am 09.05.2024 (Christi Himmelfahrt) in die 
Langenrainhalle ein. Traditionell servieren wir 
an diesem Tag Spargel mit Schnitzel und Kar-
toffeln aber auch Bratwürste und Steaks sowie 
Kaffee und Kuchen.  Für die musikalische Un-
terhaltung sorgen in diesem Jahr die Damm-
bachklänge Wintersbach, der Musikverein 
Spessartecho Dörrmorsbach und am Nach-
mittag unsere Jugendkapelle. Im Anschluss an 
ihren Auftritt bieten die Jungmusiker außerdem 
Tattoos und Naschtüten zum Verkauf an, um 
die Jugendkasse aufzubessern.
Ausflug nach Forchheim
(27.07. – 28.07.2024)
Am letzten Juli-Wochenende steht ein Kurz-
trip zum Annafest in Forchheim auf dem Pro-
gramm. Da noch wenige Plätze frei sind, dür-
fen hier gerne noch Interessierte mitfahren. 
Geplant sind samstags eine Stadtführung und 
eine Bootsfahrt in Bamberg sowie ein Aufent-
halt auf dem Annafest oder in Hirschaid. Am 
Sonntag geht es nach dem Frühstück wiederum 
auf das Annafest, wo die Dammbachtaler Mu-
sikanten zum Frühschoppen aufspielen. Gegen 
16.00 bzw. 17.00 Uhr erfolgt die Rückfahrt. 
Der Preis beläuft sich auf 150,- EUR pro Per-
son. Darin enthalten sind der Bus, das Ho-
tel inkl. Frühstück, die Stadtführung und die 
Bootsfahrt in Bamberg. Bei Interesse oder Fra-
gen bitte bei unserem 2. Vorstand Oliver Hut-
ka, Mobil 0151/40458065 melden.
Termine
09.05. Vatertagsfest in der Langenrainhalle
10.05. Abbau Vatertagsfest 9.00 Uhr
11.05. Fest in Röttbach
12.05. Scharsteinprozession um 8.30 Uhr
18.05. Ständchen
19.05. Hoffest beim Baumann
Ramona Salg, 
Schriftführerin
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SpVgg Wintersbach 1949 e. V.
Junioren / JFG Elsavatal 03
Ergebnis: 
U11 - 1
JFG FC Elsavatal -
SG TSV-DJK Stadtprozelten        4 : 9
JFG FC Elsavatal - Spvgg Niedernberg      2 : 0
U11 - 2
SG Sulzbach 2 - JFG FC Elsavatal             7 : 2
U13 Kreisklasse
JFG FC Elsavatal - SV Viktoria A´burg 4    7 : 0
Vorschau:
Sonntag 12.05.2024 in Wintersbach
10:00 Uhr U11 - 2
JFG FC Elsavatal - TSV Olympia Eisenbach 2
Weitere wichtige Termine zum Vormerken:
30. Großes Fischessen am 09.06.24
Mitgliederversammlung (ursprünglich am 
17.05.24) auf 21.06.24 verschoben
SpVgg Hobbach/Wintersbach 2013 e.V.
Ergebnisse:
B-Klasse SG Hobbach/Wintersbach/Krausen-
bach II – FC Wenigumstadt II         4:2
Torschütze: Franz Bauer 4!
Kreisklasse SG Hobbach/Wintersbach/Krau-
senbach I – SG Kleinheubach I         4:0
Torschützen: Sebastian Ackermann 2, Arnulf 
Schreck 1 und Daniel Weigelt 1
Vorschau:
Sonntag, 12.05.24
13:00 Uhr B-Klasse FSV Wörth II - SG Hob-
bach/Wintersbach/Krausenbach II
15:00 Uhr Kreisklasse FSV Wörth I -  SG Hob-
bach/Wintersbach/Krausenbach I
Samstag, 18.05.24 – letzter Spieltag
14:00 Uhr B-Klasse SG Hobbach/Wintersbach/
Krausenbach II – Kickers Laudenbach II
16:00 Uhr Kreisklasse SG Hobbach/Winters-
bach/Krausenbach I – TSV Röllfeld
Die Vorstandschaft

Musikverein Dammbachklänge 
Wintersbach
Die nächsten Termine:
Donnerstag, 09.05. Prozession von St. Valen-
tin nach St. Wendelin
Donnerstag, 09.05. Frühschoppen beim Vater-
tags Fest MV „Dammbachtaler“ Krausenbach
Sonntag, 12.05. Scharsteinprozession
Samstag, 18.05. Ständchen
Sonntag, 19.05. Unterhaltungsmusik beim 
Feuerwehrfest in Bad König-Fürstengrund
Voranzeige:
Böhmischer Abend mit der Kapelle „Böhmi-
scher Zauber“ am Samstag, 25.05.2024 auf 
dem Maria-Stern-Platz !!

Obst- und Gartenbauverein 
Dammbach 
Tagesfahrt nach Burgbernheim 
und Bad Windsheim 
Der Kreisverband für Gartenbau und Landes-
pflege Aschaffenburg e.V.  unternimmt am 
Sonntag, 21.07.24 eine Tagesfahrt nach Burg-
bernheim und Bad Windsheim. 
In Burgbernheim haben wir am Vormittag eine 
fachkundige Führung über den Streuobstlehr-
pfad mit vielen Maulbeerbäumen. Anschlie-
ßend fahren wir weiter nach Bad Windsheim 
zum Freilandmuseum. An diesem Tag findet 
dort das Sommerfest mit Handwerkermarkt 
statt. Im Museum zur freien Verfügung. 
Der Bus fährt ab Alzenau. Zustiegsmöglich-
keiten in Alzenau, Kleinostheim, Hösbach und 
Weibersbrunn am Pendlerparkplatz. 
Kosten 30,-- € für Busfahrt, Frühstück, Füh-
rung und Eintritt in das Museum. 
Gerne können interessierte Personen aus den 
VG-Gemeinden teilnehmen. 
Programm und Anmeldeformular auf der Inter-
netseite des Kreisverbandes oder auf Anfrage 
bei Thomas Günther. 
www.kv-gartenbauvereine-ab.de
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  Gemeinde 
Heimbuchenthal

AMtlicher teil

Gemeinde Heimbuchenthal 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn       
 
 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis  

und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Europawahl 

am Sonntag, 09. Juni 2024 
 
 
1.  
Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Gemeinde Heimbuchenthal wird in der Zeit von 
Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024  
am Dienstag und Mittwoch von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
am Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
am Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 
Heimbuchenthal (barrierefrei), für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Dienstag, 21. Mai bis 
Freitag, 24. Mai 2024, während den oben genannten Uhrzeiten im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 Heimbuchenthal 
(barrierefrei), Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.  
 
3. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am  
19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
 
4. 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Aschaffenburg durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
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Gemeinde Heimbuchenthal 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn       
 
 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis  

und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Europawahl 

am Sonntag, 09. Juni 2024 
 
 
1.  
Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Gemeinde Heimbuchenthal wird in der Zeit von 
Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024  
am Dienstag und Mittwoch von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
am Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
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im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 
Heimbuchenthal (barrierefrei), für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Dienstag, 21. Mai bis 
Freitag, 24. Mai 2024, während den oben genannten Uhrzeiten im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 Heimbuchenthal 
(barrierefrei), Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.  
 
3. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am  
19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
 
4. 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Aschaffenburg durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
 
5. 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 
wer in das Wählerverzeichnis eingetragen und wahlberechtigt ist. 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bis zum Freitag, 07. Juni 2024, 18 Uhr im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 Heimbuchenthal 
(barrierefrei), schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
 
5.2 
eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung) - bis zum 19. Mai 2024 - oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis (nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung) - bis zum 24. Mai 2024 - 
versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchstabe a) genannten Fristen entstanden 
ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 
Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
 
6. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
7. 
Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

– einen amtlichen Stimmzettel, 
– einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
– einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist, und 
– ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden.  

Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist. 

 
8. 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 
durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese 
Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
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5. 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 
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Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 
Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
 
6. 
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nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
7. 
Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

– einen amtlichen Stimmzettel, 
– einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
– einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist, und 
– ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden.  

Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist. 

 
8. 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 
durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese 
Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 

9. 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 
10. 
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
 
Heimbuchenthal, den 10.05.2024 

 
 
gez.    (Siegel) 
 
Rüdiger Stenger 
1. Bürgermeister 
 
 



Bekanntmachung Wahllokale 
Gemeinde Heimbuchenthal
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund der ansteigenden Briefwahlbeteili-
gung werden wir in diesem Jahr statt nur einem 
Briefwahlbezirk in jeder Gemeinde zwei Brief-
wahlbezirke einrichten. Im Umkehrschluss wird 
die Wahlbeteiligung in den Urnenwahlbezirken 
immer weniger, weshalb wir statt zwei Urnen-
wahlbezirken nur noch einen Urnenwahlbezirk 
anbieten können.
In der Gemeinde Heimbuchenthal wird bei der 
diesjährigen Europawahl das Urnenwahllokal 
im Pfarrsaal des Pfarrheims Heimbuchenthal, 
St.-Johannes-Straße 8, eingerichtet. 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Ihr Wahlamt VGem Mespelbrunn

Auszüge aus dem Protokoll
der nichtöffentlichen Sitzung des Gemein-
derates Heimbuchenthal vom Donnerstag, 
11.04.2024 um 20:40 Uhr im Schulungsraum 
des Feuerwehrgerätehauses, Raiffeisenstr. 
2, Heimbuchenthal 
10. Veröffentlichung von in nichtöffentli-
cher Sitzung gefassten Beschlüsse
Einstimmiger Beschluss (13 : 0 Stimmen) 
des Gemeinderates nachstehende Punkte 
zu veröffentlichen: 
• Vergabe MZF – Mehrzweckfahrzeug  
 Fahrgestell und Ausbau für die Freiwil-
 lige Feuerwehr Heimbuchenthal und
• Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk. 
1. Vergabe MZF - Mehrzweckfahrzeug Fahr-
gestell und Ausbau für die Freiwillige Feu-
erwehr Heimbuchenthal. Beratung und Be-
schlussfassung (Tischvorlage).
Dieser Punkt wird vorgezogen, da zu diesem 
TOP Nico Zimmermann, 1. Kommandant und 
Martin Brand von der Feuerwehr Heimbuch-
enthal als Gäste anwesend sind. 
Die FFW Heimbuchenthal benötigt ein neue 
Mehrzweckfahrzeug. Für dieses Auto waren 
ur-sprünglich 120.000 Euro veranschlagt. Be-
dingt durch massive Preissteigerungen wird 
sich dieser Preis nicht realisieren lassen. Für 
die Gemeinde verbleibt nach Abzug der staat-
lichen Förderung ein zu zahlender Betrag von 
ca.160.000 Euro.
Der Liefertermin für das Fahrgestell ist voraus-
sichtlich Dezember 2024 und für den Aufbau 
das 4. Quartal 2025.
Hierbei wird das Fahrgestell zum Ausstatter ge-
leifert und dort feuerwehrspezifisch ausgebaut. 
Das Grundmodell ist ein Mercedes „Sprinter“ 
der als Mannschaftsbus ausgebaut wird. Ne-
ben dem reinen Personentransport, wird das 
Fahrzeug so ausgestattet, dass es als mobi-
le Einsatz-zentrale sowie auch zum Transport 
von Ausrüstung genutzt werden kann.

Nachgefragt wurde, ob das Fahrzeugkonzept 
der VG noch existiert. Der 1. Kommandant be-
stätigt dies und erläutert, dass dieses mit der 
Anschaffung eines Transport-LKWs durch die 
FFW Mespelbrunn-Hessenthal seit 2022 auch 
umgesetzt ist.
Auf Nachfrage wird erläutert, dass eine Stan-
dardisierung von Feuerwehrfahrzeugen nicht 
so einfach möglich ist, da jede Feuerwehr an-
dere Anforderungen erfüllen müsse.
Der Kommandant bittet darum, das alte Mehr-
zweckfahrzeug so lange zu behalten, wie es 
möglich ist, damit die Jugendabteilung dieses 
für Fahrten nutzen könne.
Weiter weist der 1. Kommandant darauf hin, 
dass in 2025 oder 2026 der Sprungretter er-
neu-ert werden muss und dies die nächste An-
schaffung sein wird. 
Einstimmiger Beschluss (13 : 0 Stimmen) 
des Gemeinderates für das MVZ (Mehr-
zweckfahrzeug) der Freiwilligen Feuerwehr
LOS 1 – Fahrgestell    74.712.96 Euro 
brutto  an die Firma Mercedes Benz AG und
LOS 2 – Fahrzeugaufbau  110.052,96 Euro 
brutto an die Firma Funk & Fahrzeugbau 
Frey GmbH & Co. KG zu vergeben.
4. Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk - 
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe
Aufgrund der Umrüstung der Bestandsirenen 
auf den Digitalfunk in den drei Gemeinden 
Heimbuchenthal, Mespelbrunn und Damm-
bach hat die Verwaltung mittels Ausschreibung 
Angebote eingeholt.
Die Gemeinde Heimbuchenthal hat folgende 
Sirenenstandorte:
- Verwaltungsgebäude (Hauptstraße 81)
- Feuerwehrhaus (Raiffeisenstraße 2)
- Mast am Musikpavillion (Am alten Bahnhof)
Folgende Firmen wurden gebeten ein Angebot 
bis zum 08.03.2024 abzugeben:
- Firma Hörmann Sirenen
- Sonnenburg Electronics AG
- Abel & Käufl
- Helin GmbH
- EuroBOS
Die Firmen Hörmann Sirenen und Helin GmbH 
haben kein Angebot abgegeben.
Die Firma EuroBOS hat per Mail am 25. Feb-
ruar 2024 angegeben, kein Angebot abgeben 
zu können.
Lediglich die Angebote der Firma Sonnenburg 
Electronics und Abel & Käufl gingen bei der 
Verwaltung ein. Die Angebote wurden seitens 
der Verwaltung überprüft.
Die Firma Abel & Käufl hat das wirtschaftlichste 
Angebot unterbreitet.
Die Angebotssumme beträgt 6.368,88 € brutto; 
zusätzlich hinzu kommen noch ca. 720,00 € 
netto an Fahrt und Übernachtungskosten.
Zusätzlich müssen die Motorola FRT`s zu ei-
nem Einzelpreis von 585,00 € netto über Abel 
& Käufl separat bezogen werden. Die anfallen-
den Kosten wären hier bei 2.106,18 € brutto 
(2x FRT + Versandkosten).
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Die Pager für die Feuerwehr Heimbuchenthal 
haben bis jetzt 29.429,89 € brutto gekostet.
Die Gemeinde Heimbuchenthal erhält eine 
Zuwendung laut Förderprogramm in Höhe von 
24.143,00 €, maximal 80 Prozent. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(13:0 Stimmen) den Auftrag an Abel & Käufl 
zu vergeben. 
Ende der Sitzung 21:40 Uhr
Rüdiger Stenger  Luitgard Heid
1. Bürgermeister  Schriftführerin

Mit Eröffnung des Grünabfallplat-
zes im Glockenhof erhöht sich 
auch wieder der Verkehr in der 
Klosterstraße.
Da wir hier immer wieder Verstöße gegen die 
angeordnete Höchstgeschwindigkeit feststel-
len, möchten wir an dieser Stelle darauf hin-
weisen, dass in der Klosterstraße – wie in al-
len anderen Nebenstraßen in Heimbuchenthal 
auch – Tempo 30 gilt.
Dieses wird durch das Schild „Zone 30“ an der 
Einfahrt von der Hauptstraße angeordnet.
Gerade wenn sie sperrige Holzabfälle mit An-
hängern transportieren sollte die Geschwin-
digkeit in engen Straßen wie der Klosterstraße 
stark reduziert werden anstatt die angeordnete 
Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten.
In nächster Zeit wird die Firma Karl aus Alten-
buch den Glockenhofweg wieder instand set-
zen. Hierbei wird auch die Zufahrt zum Grün-
abfallplatz verbreitert.
Auch bitten wir zu beachten, dass beim Befah-
ren der nicht asphaltierten Straße „Im Glocken-
hof“ gerade bei trockenem Wetter sehr viel 
Staub aufgewirbelt wird.
Daher sollte die Geschwindigkeit auf dieser 
Strecke besonders reduziert werden.
Der aufgewirbelte Staub verschmutzt nicht 
nur die Fahrzeuge, sondern schränkt auch die 
Sicht für die Verkehrsteilnehmer ein.
Wir bitten um entsprechende Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung
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Öffnungszeiten der Postfiliale 
Heimbuchenthal
Tel 0174 697 40 86
Montag, Dienstag, Mittwoch 8:30 – 10:30 Uhr
Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr
Freitag, Samstag 08:30 – 10:30 Uhr

TSV Heimbuchenthal 1930 e.V.
Ergebnisse:
Bezirksliga Ufr.-West
Am Sonntag, 05.05.2024
Spiel in Großheubach,
TSV Großheub. I - TSV Heimbuchenthal I   2 : 1
Tor: Musa Canakoglu 
Kreisklasse Gr. 2
Am Sonntag, 05.05.2024
Spiel in Obernau,    
Teutonia Obernau I - TSV Heimb.thal II     4 : 1
Tor: Ben Bauer
Vorschau:
Bezirksliga Ufr.-West
Am Donnerstag, 09.05.2024
Spiel in Heimbuchenthal Beginn: 15:00 Uhr
TSV Heimb.thal I – Spvgg Hösbach/Bahnhof I
Sportheim-Dienst: Gruppe Tamara Reffel    
Platzkassierer: Bohn Alfred, Bauer Erich
Platzordner-Dienst: Jürgen Roth, Dieter Schäfer,
                 Jürgen Diesner
Bezirksliga Ufr.-West
Am Sonntag, 12.05.2024
Spiel in Wasserlos, Beginn: 15 Uhr
TSV Wasserlos I - TSV Heimbuchenthal I  
Kreisklasse Gr. 2
Am Sonntag, 12.05.2024
Spiel in Eisenbach,  Beginn: 15 Uhr  
SV Eisenbach I - TSV Heimbuchenthal II
Bezirksliga Ufr.-West
Am Freitag, 17.05.2024
Spiel in Heimbuchenthal Beginn: 18:30 Uhr
TSV Heimbuchenthal I – SSV Kitzingen I
Sportheim-Dienst: Gruppe Wolfgang Aulbach    
Platzkassierer: Brand Hubert, Seitz Bernd
Platzordner-Dienst: Jürgen Roth, Rudolf Kunkel,
   Reinhold Leimeister
Die Vorstandschaft:

Tennisclub Heimbuchenthal
Ergebnisse der letzten Spiele
Kleinfeld U8
SC Weiss-Blau Aschaffenburg II -
TC Heimbuchenthal           4:8
Bambini 12
TC Heimb.thal - TC Weilbach-Weckbach II   0:6
Damen 30
TC Heimb.thal - TC Rot-Weiß Miltenberg     4:5
Damen 40
TC Heimbuchenthal - TSV Karlstadt II         6:3
Herren
TC Heimbuchenthal - TC Kleinostheim II     4:5
Herren 40
TC Hochspessart - TC Heimbuchenthal       3:6
Herren 40 II
TG Stockstadt - TC Heimbuchenthal         5:4



Vorschau auf die kommenden Spiele
Samstag, 11.05.2024, 9 Uhr, Bambini 12
TV Mömlingen II - TC Heimbuchenthal
Samstag, 11.05.2024, 13 Uhr, Damen 30
TC Heimbuchenthal - TC Weiß-Blau Rimpar
Sonntag, 12.05.2024, 9 Uhr, Herren
TC Heimbuchenthal - DJK Karbach
Herren 40 II
TC Heimbuchenthal - VfL Krombach
Mittwoch, 15.05.2024, 10 Uhr, Herren 65
TC Heimbuchenthal - TC Laufachtal
Samstag, 18.05.2024, 14 Uhr, Herren 40
TC Heimbuchenthal - Ski-TC Rieneck

Katholisch Öffentliche Bücherei
Tolle Sachbilderbücher
bereichern unseren Bestand:
- Im Ameisenbau
- Wo versteckst du dich, kleine Haselmaus?
- Die kleine Ente und ihre Freunde am See
- Verborgene Welt des Mikrokosmos
- Mein Leben als Frosch
Für Lucky Luke-Fans:
- Familienkrieg in Painful Gulch
- Am Mississippi
- Sarah Bernhardt
- Auf nach Oklahoma!
- Jesse James
Diese und noch einige Bücher mehr durften 
wir uns aus dem Antiquariat unserer Fachstelle 
mitnehmen.
Büchereiführerschein für die Wackelzähne 
unseres Kindergartens
Auch in diesem Jahr durften wir die Vorschul-
kinder in drei Einheiten in die Nutzung der Bü-
cherei einführen. Mit viel Eifer und Interesse 
waren die Mädchen und Jungen bei der Sache. 
Da es sehr viele Kinder waren, hatten wir zwei 
Gruppen gebildet. Jedes dieser Treffen war 

uns ein Genuss und nun hoffen wir, dass bald 
viele dieser Kinder zum Ausleihen bei uns vor-
beikommen werden.
Mittwochs ist unsere Bücherei von 16.30 - 19 
Uhr und sonntags von 10 - 12 Uhr geöffnet. 
Unter der Telefonnummer 822 69 32 sind wir 
während der Öffnungszeiten erreichbar. Unser 
Online-Katalog unter www.bibkat.de/Heimbuch-
enthal zeigt unseren gesamten Medienbestand 
und Sie können sich schon vorab informieren, 
was es alles bei uns zu entdecken gibt.
Das Büchereiteam

Katholisches Seniorenforum  
St. Johannes
Liebe Seniorinnen und Senioren
unser Mai- und Muttertags-Ausflug führt uns 
zur Muttergottes im Franziskanerkloster Engel-
berg, hoch über Großheubach.
Wir starten am Donnerstag, den 16. Mai 2024, 
mit dem Bus der Fa. Reffel ab 14.00 Uhr im 
Oberdorf. Unterwegs ist an allen Haltestellen 
der Zustieg möglich.
Nach der Ankunft stärken wir uns mit einem 
Kaffee und wer will mit Kuchen in der, zwi-
schenzeitlich von Herrn Dormann geführten 
Klosterschänke.
Herr Dormann ist dem einen oder anderen viel-
leicht als Geschäftsführer verschiedener Häu-
ser in Mespelbrunn bekannt.
Danach lädt uns  Diakon Karl-Heinz Klameth 
zur  Mai-Andacht in die Wallfahrtskirche, vor 
dem Gnadenbild, ein . Dann fährt uns der Bus 
ins Weinhaus Kremer in Großheubach, wo wir 
bei gutem Wein,  Essen und Gesang  unse-
ren Mutter- und Vatertagsausflug ausklingen 
lassen.
Wie immer bitten wir ab sofort um Anmeldung 
bei Anita Gießler, Tel. 822 6805.
Euer Seniorenteam
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Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org
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Gemeinde Mespelbrunn 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn       
 
 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis  

und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Europawahl 

am Sonntag, 09. Juni 2024 
 
 
1.  
Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Gemeinde Mespelbrunn wird in der Zeit von Dienstag, 
21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024  
am Dienstag und Mittwoch von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
am Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
am Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 
Heimbuchenthal (barrierefrei), für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Dienstag, 21. Mai bis 
Freitag, 24. Mai 2024, während den oben genannten Uhrzeiten im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 Heimbuchenthal 
(barrierefrei), Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.  
 
3. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am  
19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
 
4. 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Aschaffenburg durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
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Gemeinde Mespelbrunn 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn       
 
 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis  

und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Europawahl 

am Sonntag, 09. Juni 2024 
 
 
1.  
Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Gemeinde Mespelbrunn wird in der Zeit von Dienstag, 
21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024  
am Dienstag und Mittwoch von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
am Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
am Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 
Heimbuchenthal (barrierefrei), für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Dienstag, 21. Mai bis 
Freitag, 24. Mai 2024, während den oben genannten Uhrzeiten im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 Heimbuchenthal 
(barrierefrei), Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.  
 
3. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am  
19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
 
4. 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Aschaffenburg durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
 
5. 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 
wer in das Wählerverzeichnis eingetragen und wahlberechtigt ist. 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bis zum Freitag, 07. Juni 2024, 18 Uhr im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 Heimbuchenthal 
(barrierefrei), schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
 
5.2 
eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung) - bis zum 19. Mai 2024 - oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis (nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung) - bis zum 24. Mai 2024 - 
versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchstabe a) genannten Fristen entstanden 
ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 
Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
 
6. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
7. 
Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

– einen amtlichen Stimmzettel, 
– einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
– einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist, und 
– ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden.  

Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist. 

 
8. 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 
durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese 
Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
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5. 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 
wer in das Wählerverzeichnis eingetragen und wahlberechtigt ist. 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bis zum Freitag, 07. Juni 2024, 18 Uhr im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer Nr. 3, Hauptstraße 81 in 63872 Heimbuchenthal 
(barrierefrei), schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
 
5.2 
eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung) - bis zum 19. Mai 2024 - oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis (nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung) - bis zum 24. Mai 2024 - 
versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchstabe a) genannten Fristen entstanden 
ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 
Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
 
6. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
7. 
Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

– einen amtlichen Stimmzettel, 
– einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
– einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist, und 
– ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden.  

Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist. 

 
8. 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 
durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese 
Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 

9. 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 
10. 
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
 
Heimbuchenthal, den 10.05.2024 

 
 
gez.    (Siegel) 
 
Stephanie Fuchs 
1. Bürgermeisterin 
 
 
 



Bekanntmachung Wahllokale 
Gemeinde Mespelbrunn
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund der ansteigenden Briefwahlbeteili-
gung werden wir in diesem Jahr statt nur einem 
Briefwahlbezirk in jeder Gemeinde zwei Brief-
wahlbezirke einrichten. Im Umkehrschluss wird 
die Wahlbeteiligung in den Urnenwahlbezirken 
immer weniger, weshalb wir statt zwei Urnen-
wahlbezirken nur noch einen Urnenwahlbezirk 
anbieten können.
In der Gemeinde Mespelbrunn wird bei der 
diesjährigen Europawahl das Urnenwahllokal 
in der Turnhalle des Haus des Gastes, Haupt-
straße 164, eingerichtet. 
Wir bedauern, Ihnen auch in diesem Jahr kein 
barrierefreies Wahllokal anbieten zu können. 
In der Zeit vom 29.04.2024 bis 07.06.2024 
können Sie bei uns Briefwahlunterlagen bean-
tragen. Dies ist entweder über das Bürgerser-
viceportal möglich oder über das aufgedruckte 
Formular auf den Wahlbenachrichtigungsbrie-
fen, die Ihnen in Kürze zugehen werden.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Ihr Wahlamt VGem Mespelbrunn

Verlängerung Vollsperrung  
Teilstück Alleenweg 27.04.2024 
bis 11.05.2023
Der Alleenweg ist auf Höhe des Anwesens 
Hauptstraße 35 voll gesperrt.
Der Zeitraum der Sperrung ist vom 27.04.2024 
bis 11.05.2024.
Radfahrer und Fußgänger werden über den 
parallel verlaufenden Weg entlang der Elsava 
umgeleitet.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre Gemeindeverwaltung

Sperrung Waldweg 13.05.2024 bis 
17.05.2024 
aufgrund dringend notwendiger Baumfällar-
beiten muss ein Teilstück des Waldwegs vom 
13.05.2024 bis 17.05.2024 voll gesperrt wer-
den.
Der Sperrungsbereich erstreckt sich auf Höhe 
der Hausnummern 10 bis 21, ebenso auf Höhe 
der Hausnummern 25 und 25a.
Eine Zu -und Ausfahrt zu den Anwesen ist wäh-
rend der Sperrung über den zur Staatsstraße 
2308 führenden Schotterweg möglich. 
Die Leerung der Biomülltonnen findet planmä-
ßig am 13.05.2024 statt.
Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge ist jederzeit 
gewährleistet.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre Gemeindeverwaltung

Bürgersprechstunden
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Das Angebot der individuellen Terminvergabe 
für ein persönliches Gespräch mit der Bürger-
meisterin wird inzwischen sehr gut genutzt. 
Hier kann auf Terminwünsche bezüglich des 
Tags und der Uhrzeit individuell eingegangen 
werden. Oftmals ist es auch sinnvoll, vorab 
entsprechende Dokumente und Akten heraus-
zusuchen oder den zuständigen Sachbear-
beiter mit hinzuzuziehen. Dieses Angebot soll 
weiterhin bestehen bleiben. 
Auch die offene Sprechstunde montags von 
18 bis 19 Uhr im HdG soll es weiterhin geben. 
Da jedoch die Nachfrage in der Vergangenheit 
sehr gering war, wird die Sprechstunde nicht 
mehr wöchentlich stattfinden, sondern an fest-
gelegten Terminen. 
Die nächsten offenen Bürgersprechstunden 
finden an folgenden Tagen statt (Änderungen 
wegen möglicher Terminüberschneidungen 
vorbehalten):
Montag 13.05. 18:00 Uhr – 19:00 Uhr
Montag  10.06. 18:00 Uhr – 19.00 Uhr
Wenn Sie schneller einen Termin benötigen, 
dann vereinbaren Sie bitte einen individuellen 
Termin unter 06092 942-123.
Mit freundlichen Grüßen
Steffi Fuchs, 1. Bürgermeisterin

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,
wir möchten uns herzlich bei allen Besuchern 
unseres Festes und des Festgottesdienstes 
und allen Teilnehmern des Festzugs herzlich 
für den schönen Festtag anlässlich der Fahr-
zeugsegnung des neuen HLF 20 unserer Frei-
willigen Feuerwehr Mespelbrunn Hessenthal 
bedanken.
Sehr gefreut hat uns die zahlreiche Teilnahme 
der Vereine am Festzug von der Wallfahrtskir-
che Hessenthal nach Mespelbrunn ans HdG – 
hier hat unser Ort ein eindrucksvolles Zeichen 
von Gemeinschaft und Zusammenhalt gesetzt. 
So einen Festzug hat die Gemeinde schon 
lange nicht mehr gesehen. Die zahlreichen 
Ehrengäste, die an diesem besonderen Tag 
teilgenommen haben, trugen dazu bei, dass 
diese Feierlichkeit zu einem unvergesslichen 
Ereignis wurde. 
Auch möchten wir uns herzlich bei den Unter-
stützern und Sponsoren der Feuerwehr bedan-
ken! 
Ihr aller Engagement und Ihre Verbundenheit 
waren ein deutliches Zeichen der Wertschät-
zung für die Arbeit unserer Feuerwehr. 
Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich auch 
allen, die an der Organisation und Durchfüh-
rung dieses Festes beteiligt waren. Danke auch 
an Herrn Pfarrer Andreas Hahnel, Pfarrvikar 
Marian Bak und Diakon Leo Stenger für den 
schönen Festgottesdienst und die Fahrzeug-
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segnung sowie ein herzliches Dankeschön 
den beiden Musikvereinen aus Hessenthal und 
Mespelbrunn, die sowohl den Zug als auch die 
Feier musikalisch begleitet haben.  
Euer aller Einsatz hat dazu beigetragen, dass 
diese Veranstaltung ein voller Erfolg war! 
Herzliche Grüße 
 Stephanie Fuchs
  1. Bürgermeisterin
 Max Goldhammer
  Kommandant
 Markus Bachmann
  Vorstand FW-Verein Hessenthal
 Katharina Bachmann
  Vorstand FW-Verein Mespelbrunn
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nichtAMtlicher teil

FSV Hessenthal /  
SV Mespelbrunn e. V.
Ergebnis 1. Mannschaft:
FSV/SVM  -  VfR Großostheim        2:0
Tore: Sebastian Grund, Bastian Goldhammer
Ergebnis 2. Mannschaft:
SG Weibersbrunn/FSV/SVM II  - 
FC Real Aschaffenburg         3:2
Tore: Paul Hahn, Lars Amberg, Julius Zentgraf
Vorschau 1. Mannschaft:
SG DJK/TuS 1893 Leider II  -  FSV/SVM
Sonntag, 12.05.2024, 16:00 Uhr
Damit wir im letzten Auswärtsspiel dieser Sai-
son in Leider punkten können, brauchen wir 
nochmal die volle Unterstützung unserer Fans.
Vorschau 2. Mannschaft:
FC Sham Aschaffenburg  -
SG Weibersbrunn/FSV/SVM II
Sonntag, 12.05.2024, 13:00 Uhr
Die Vorstandschaft

Schützenverein  
„Jung“ Mespelbrunn 1954 e.V.
Spessarträuber Böllerer -
„Pulverdampf und Rauch“
Der Schützenverein „Jung“ Mespelbrunn plant 
aufgrund der sehr hohen Nachfrage wie auch 
den durchweg positiven Rückmeldungen zur 
Brauchtumsböllergruppe, Spessarträuber Böl-
lerer „Pulverdampf und Rauch“, gegründet 
02.11.2021, für Anfang 2025, voller Stolz, be-
reits den 2. Lehrgang zur Erlangung von Er-
laubnissen nach Paragraf 27 des Sprengstoff-
gesetzes hier in Mespelbrunn.
Aufgrund dessen laden wir Interessierte am 
10.05.24 ab 18:30 Uhr zu unserer 2. Übungs-
böllerveranstaltung mit Sicherheitsunterwei-
sung am „Äckerle“ in Mespelbrunn ein. 
Zu diesen *offiziellen* Termin konnten wir für 
euch den Lehrgangsleiter des geplanten Kur-

ses, den Bezirks- wie auch den Gau- Böllerre-
ferenten für jegliche Fragen rund um den Kurs, 
wie auch rund um das Brauchtumsböllern ge-
winnen. Für den kleinen Hunger haben wir ein 
Vesper vorbereitet! Wir freuen uns auf Euer 
Erscheinen und bedanken uns bei den Spes-
sart Unkels 1981 e.V. für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten.
Mit freundlichem Gruß
Die Vorstandschaft

VfL Mespelbrunn 1977 e.V. 
Vorankündigung – Vereinsausflug
Am 06.09. geht es für uns an die schöne Mo-
sel, nach Bernkastel-Kues. Abfahrt 8 Uhr und 
Rückkunft 18 Uhr mit Einkehr bei Karin. Soweit 
die derzeitige Planung. Nähere Infos und An-
meldung nach den Pfingstferien.
Vereinsangebot 
Pfingstferien vom 20. - 31. Mai –
danach einfach kommen und mitturnen
Kinderturnen:
Montag 17:00 bis 18:00 Uhr
 für Kinder ab ca. 7 Jahren
Dienstag 15:00 bis 16:00 Uhr
 Eltern-Kind-Turnen
Dienstag 16:15 bis 17:15 Uhr
 Kleinkinderturnen ca. 4 bis 6 Jahre
Fitness:
Montag 18:30 bis 19:30 Uhr Frauensport
Montag 20:00 bis 21:00 Uhr
 Tabata, High-Intensity-Training
Mittwoch 19:00 bis 20:00 Uhr
 Sport pro Gesundheit
Freitag 19:00 bis 20:00 Uhr Fit for Fun
Yoga:
Dienstag 19:00 bis 20:15 Uhr
Mittwoch 8:30 bis 9:45 Uhr
Wassergymnastik
Saisonal und auf Anfrage bei
hedi.bachmann@web.de

Frauenkreis  
Mespelbrunn / Hessenthal
Liebe Frauen der Pfarreiengemeinschaft!
Wir laden ein zur Maiandacht an der Spat-
zengrotte (Richtung Hohe Warte) am Diens-
tag, den 14. Mai um 18 Uhr mit anschließender 
Einkehr bei „Müllers Landhotel“ bei Marco.
Wer zu Fuß gehen möchte, trifft sich um 17 Uhr 
an der Wallfahrtskirche.
Nächster Termin findet am Donnerstag, den 
6. Juni statt,. Da fahren wir in Fahrgemein-
schaften um 15:15 Uhr an der Wallfahrtskirche 
nach Aschaffenburg, um an einer Schlossbe-
sichtigung teilzunehmen. Anschließend kehren 
wir in der „Jedermann“ Theatergastronomie 
ein. Bitte melden, auch wegen einer evt. Fahrt-
bereitschaft. Wir freuen uns auf euch
Irene, Anne und Ilse



Faschingsverein Krachköize e.V.
Jahreshauptversammlung!
Herzliche Einladung zu unserer Jahreshaupt-
versammlung. Diese findet am Freitag, den 24. 
Mai 2024 um 19.01 Uhr beim Bäcker Michel 
statt. Wer vorher noch was Essen möchte, der 
kann schon um 17.33 Uhr kommen.
P1: Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
P2: Totengedenken
P3: Protokoll 2023
P4: Rückschau auf die Kampagne 2024
P5: Kassenbericht
P6: Entlastung der Vorstandschaft
P7: Kampagne 2025
P8: Anträge, Wünsche, Sonstiges
Wir freuen uns auf euer Kommen
die Vorstandschaft

GV „Spessartlust“ Hessenthal 
1927 e.V.
Liebe Sänger/innen, liebe Freund/innen der 
Sängerfahrten, liebe Mitbürger/innen der Pfar-
reiengemeinschaft!   
Wir laden Kurzentschlossene noch zur Mit-
fahrt ein:                                                                       
Die 50. Sänger Kultur- und Erlebnisfahrt 
werden wir vom Sonntag, den 21. bis Freitag, 
den 26. Juli 2024 nach Visselhövede ins Ho-

tel „Jeddinger Hof“ unternehmen. Es wird eine 
Fahrt in die beliebte Region Lüneburger Heide 
mit diesmal 6 Tagen Aufenthalt. Der Komplett-
preis enthält bei der Anreise ein reichhaltiges 
Frühstück in der Raststätte Eichenzell bei Ful-
da, Übernachtung im DZ bzw. EZ mit Halbpen-
sion, alle Tagesangebote mit Besichtigungen, 
RL vor Ort, Kutschfahrt, aller anfallenden Aus-
lagen, geselliger Abend mit Musikunterhaltung. 
Eigene Beiträge sind erwünscht und gerne ge-
sehen. Als Sonderzulage werden wir noch zum 
Kaffee und Kuchen bzw. Eisspezialitäten ein-
laden im Hotel an einem Nachmittag. Geplant 
ist eine Fahrt nach Hamburg, Bremen, in die 
Heidelandschaft und nach Celle. 
Weitere Höhepunkte werden kurzfristig ent-
schieden, je nach Zeitplan.
Haben Sie noch Interesse? 
Dann melden Sie sich unverbindlich bei Günter 
und fordern die Fahrtunterlagen an. Es können 
noch 2 DZ vergeben werden und 2 EZ. Wir 
werden auch eine Warteliste anlegen, sollte 
jemand kurzfristig absagen müssen, was wir 
aber nicht hoffen. Bleibt gesund und munter.
Wichtiger Hinweis:
Bitte Personalausweis bzw. Reisepass und 
Krankenversicherungskarte mitnehmen.
Günter Tel. 5180 / Handy 01604837681 oder 
mail: gbartholomaeus@t-online.de

37



Irene Tel. 7525 oder mail: herbertspatz@web.
de oder Anne Tel. 392 melden.
Wir freuen uns und wünschen alles Gute und 
viel Vorfreude auf die Fahrt. Bitte auch die 
Fahrtausschreibung im Schaukasten unter den 
Arkaden der Pater Kolbe Kirche beachten.
Vorschau auf Mai: 
5. Treffen am Donnerstag, den 16.05. um 
19:30 Uhr (wie immer 2. Donnerstag im Monat) 
bei „Karin“ um 19:30 Uhr 
Günter Bartholomäus
im Namen der Vorstandschaft
Beitragsabbuchung im Mai: Bitte Kontoände-
rungen bei Irene Tel. 7525 melden.
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